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Auftrag 

Der Bayerische Landtag faßte am 8. Mai 1953 
(143. Sitzung) einem Antrag des Abg. Dr. Geisl
höringer entsprechend (Beil. 3940) folgenden Beschluß: 

Es wird zur Prüfung der vom Bayerischen Staat 
im Jahre 1950/51 übernommenen Staatsbürgschaften 
für Filmkredite ein UntersuchungsausschuR ein
gesetzt. 

Dem Beschluß war 11/2 Jahre vorher am 18. Ok
tober 1951 ein ähnlicher vorausgegangen, den Kre
ditausschuß des Landtags mit der Prüfung zu beauf
tragen, 

ob und inwieweit staatliche Stellen bei der Her
gabe von Filmbürgschaften fahrlässig gehandelt 
haben und ob durch das Versagen staatliche·r Stel
len d~e Bürgschaften zu Verlust gegangen sind. 

Der Prüfungsausschuß für Kreditfragen hatt~ 
darauf am 13. April 1.953 dem Landtag seinen Be
richt vorgelegt, der am 8. Mai 1953 im Plenum be
sprochen wurde und zur Einsetzung des Unter
suchungsausschusses führte. 

Dieser Untersuchungsausschuß, bestehend aus 
7 Abgeordneten, wählte am 29. Mai 1953 

den Abg. Franz Beier zum Vor~itzenden, 
den Abg. Georg Bauer zum stellv. Vor

sitzenden, 
den Abg. Dr. August Geislhöringer zum Bericht

erstatter und. 
den Abg. Fritz von Haniel-Niethammer zum Mit

berichterstatter. 

Der Ausschuß hat in 45 Sitzungen getagt und 
die in Anlage 1 bezeichneten Personen vernommen. 
Außer den Zeugenaussagen lagen dem Ausschuß 
schriftliche Erklärungen der Herren Dr. Zehler, 
Dr. Freudling, RA. Kilchert, Dr. Hemmer und 
Dr. Most vor. Es standen ihm ferner die Protokolle 
über die Sitzungen des Beirates der Filmfinanzie
rungsgesellschaft m.h.H. sowie die Akten des bayer. 
Finanzministeriums über die einzelnen staatsver
bürgten Kredite zur Verfügung. In dem der Unter
suc1nmg unterliegenden Zeitraum vom Januar 1950 
bis Ende 1951 wurden für 44 Filme in Höhe von 
23 761500 DM staatliche Bürgschaften geleistet; diese 
wurden für 31 Filme mit 1.8 224 000 DM in Anspruch 
genommen. 1 036 000 DM sind bis heute an Einspiel
geldern nn<l Regreßansprüchen '\'.ieder eingegangen 
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Nach Au~kunft des Finanzministeriums ist mit wei
teren Eingängen zu rechnen, so daß sich der Gesamt~ 
verlust dieses ersten Abschnittes der staatliche.n 
Filmfinanzierung auf ca. 17 000 000 DM, d. s. über 
700/o der eingegangenen Verpflichtungen, beläuft. 

Aufgabe des Ausschusses war es, festzustellen, 
inwieweit diese unverhältnismäßig hohen Verluste 
durch e:i'n vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten 
staatlicher Stellen hervorgerufen wurden und, falls 
ein solc1ies nicht vorliegen sollte, inwieweit ein son
stiges Versagen staatlicher oder nachg·eordneter Stel
len dazu beigetragen hat. 

Filmfinanzierungs-G.m.b.H. 

Bis .1949 hatten die Banken den Produzenten der 
Filmindustrie teilweise im eigenen Risiko Kredite 
gewährt, dabei aber so hohe Verluste erlitten, daß 
sie sich im allgemeinen weigerten, weitere Kredite 
zu diesem Zwecke zu gehen. Die Produzenten wand
ten sich daher an die bayerische Staatsregierung, 
vor allem an das Staatsministerium für Wirtschaft 
und an das Staatsministerium der Fin~nzen, um mit 
staatlicher Hilfe die Herstellung weiterer Filme zu 
ermöglichen. Das Wirtschaftsministerium sah sic11 
daher veranlaßt, an das Finanzministerium mit dem 
Ersuchen um Gewährung von Bürgsc1raften heran
zufr.eten, um der damals noch gänzlich darnieder- · 
liegenden Filmindustrie einen Wiederaufbau zu er
möglichen. So kam es zu Verhandlungen iU:it den 
beiden Ministerien und den Banken und am 4. Ja
nuar 1950 zur Gründung einer Filmfinanz i e - . 
r u n g s g es e 11 s c h a ft m. b. H. (im folgenden 
„Fifi" g·enannt) und im März 1950 zu den ersten 
staatlic11 verbürgten Krediten. Gesellschafter der .so 
gegründeten Fifi waren folgende 6 Banken: 

Bayerische Staatsbank, 
Bayerisc11e Vereinsbank, 
Bayerische Bank fiir Handel und Industrie, 
Bayerische Creditbank, 
Bayerische Discontobank, 
Bayerische Hypotheken- und W echselhank. 

Den Vorsitz führte die Bayer. Staatsbank in der 
Person von Dr. Hemmer. Das Gesellschaftskapital 
betrug 100 000 DM, von denen 30 000 DM auf die 
Staatsbank und je 14 000 DM auf die 5 anderen Ge
sellschafterbanken entfielen. 

Als oberstes Organ der Fifi wurde ein Beirat 
bestellt, der aus zwei Bankenvertretern (Staatsbank 
und Vereinsbank), zwei Vertretern der Filmwirt
schaft (Produktion und Verleih), sowie einem Ver
treter der beiden Ministerien in der Person von 
Min.-Rat Dr. Zeh 1 er bestand. Den Vorsitz stellte 
die Staatsbank in der Person von Dr. Hemme r. · 
Die Gesellschafter bzw. Gründer der Fifi (die oben 
·erwähnten 6 Banken) übernahni.en mit dem Eintritt 
in die Gesellschaft keinerlei Verpflichtungen oder 
Haftungen, denn der Bayer. Staat übernahm ihnen 
gegenüber .Jedes Risiko, auch das fiir die von ihnen 
bei der Gründung . der Gesellschaft eingebrachte 
Sünmnkapital von 100 000 DM, von dem nur die 
Staatsbank ihren Anteil v o 11 eingezahlt hatte. Die 
auszureichendeu Kredite sollten nämlich nicht aus 
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clem Gesellschaftskapital, sondern von Fall zu Fall 
rnn den beteiligten Banken aufgebracht werden. 

Als Geschäftsführer der Fifi wurde Rechtsanwalt 
W. K i 1 c her t bestellt, dem im Oktober 1950 noch 
ein zweiter Geschäftsführer in der Person von 
Dr. Most beigegeben wurde, der bis dahin Kredit
sachen bei der Staatsbank bearbeitet hatte. 

Schon bald nach Gründung der Fifi und nach 
Bestellung des Beirates stellte sich heraus, daß die 
Fifi und die an ihr beteiligten Banken meist nicht 
in der Lage waren, die nach den Satzungen vor
gesehene Finanzierung der vom Fifi-Beirat begut
achteten Filmvorhaben selbst durchzuführen. Von 
35 Filmen, die über die Fifi gelaufen sind, haben 
die Fifi-Gesellschafter nur 5 ganz und 8 teilweise 
s e 1 b s t finanziert. Die primäre und wesentliche 

. Funktion, zu deren Erfüllung die Fifi gegründet 
wurde, kam damit bald in Wegfall. Auch die Über
wachung der vom Beirat der Fifi als förderungs
und bürgschaftswürdig erklärten Filme konnte von 
der Fifi nicht durchgeführt werden, vielmehr wurde 
diese Aufgabe einer anderen Gesellschaft, der Treu
hand Union Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 
durch Auftragserteilung seitens der Fifi iibertragen. 

Staatsbiirgschaften 

Während ursprünglich vorgesehen war, daß der 
Bayerische Staat Bürgschaften nur bis zur Hälfte 
der Produktionskosten übernehmen sollte, stellte 
sich sehr bald heraus, daß die Banken nicht bereit 
waren, irg·endein Risiko zu übernehmen und daher 
eine hundertprozentige Verhürgung des ausgereich
ten Kredites als Bedingung stellten. Da die Film
produzenten ihrerseits in der Mehrzahl der Fälle 
auch keinerlei finanzielle Beiträg.e leisteten, kam es 
also praktisch auf eine hundertprozentige Staatsver
bürgung der Herstellungskosten hinaus (wie Dr. Most 
in seiner Vernehmung bestätigte). 

Es ist unmöglich, nachträglich festzustellen, ob 
bei einer festeren Haltung der zuständigen Mini
sterien nicht doch eine Risikobeteiligung der Ban
ken auch 1950 schon zu erreichen gewesen wäre, 
nachdem es 1952 möglich wurde. 

Bei der derzeitigen Reg·elung in Bayern ver
bürgt der Staat zwar nur 42,5°/o. Diese rangieren 
aber an zweiter Stelle hinter den 500/o der Banken, 
so daß praktisch erst. nach einer 92,50/oigen Ab
deckung· des Kreditbetrages der Staat aus seinem 
Obligo herauskommt. 

Die Bürgschaften des Bayer. Staates wurden in 
dem der Untersuchung zugrunde liegenden Zeit
raum teils in der Form der s e 1 b s t schuld n er i -
s c h e n, teils in der Form der m o d i f i zierten 
A u s f a 11 b ü r g s c h a f t erteilt. Die modifizierte 
Ausfallbürgschaft bedeutete, daß sie nach Verlauf 
von sechs Monaten ihren Charakter als Ausfall
bürgschaft verlor und zu einer selbstschuldnerischen 

· Bürgschaft wurde. Praktisch handelte es sich also 
ausschließ.lieh um selhstschuldnerische Bürgschafteü. 

Fest steht, daß sich die 1000/oige Verbürgung für 
den Staat nachteilig ausgewirkt hat und zu einer 
der Hauptursachen für die großen, über das 
normale Maf! weit hinausgehenden Verluste wurde. 

Refinanzierung 

Die Schwierigkeiten der Filmfinanzierung lagen 
aber nicht nur in der Notwendigkeit der Staatsver
hürgung, sondern auch darin, daß die R e f i n a n -
zier u n g in der ursprünglich vorgesehenen Form 
der Rediskontierung der hereingenommenen Wech
sel bei der LZB. nicht gelöst werden konnte. Die 
Produzenten waren daher in den meisten Fällen ge
zwungen, sieh selber nach einer Refinanzierung um
zusehen, die dann über die kreditausreichende Bank 
vom Staat verbürgt werden mußte. Hier bot sich 
ihnen eine Möglichkeit in der Person des Kredit
maklers Münemann, der kurzfristige Gelder von 
mittleren und kleinen Versicherungsgesellschaften 
hereinnahm und sie in einem „Revolving-System" 
langfristig weitergab, indem er für eine rechtzeitige 
Prolongierung Sorge trug. Auf diese Weise hat er 
-- nach seinen Angaben - 15 Millionen DM bei den 
Banken so eingelegt, daß es ihnen möglich wurde, 
den Produzenten die erf'Qrderlichen Kredite auszu
reichen. 

Die Kreditkosten (Zinsen, Spesen, Provisionen, 
Courtagen usw.) gestalteten sich in den Fällen, in 
denen eine Refinanzierung dur,ch ~fönemann er
folgte, durchschnittliCh wie folgt: 

Der Geldgeber (Versicherungsgesellschaft) lieh 
das Geld zu einem Zinssatz von et:wa 90/o aus, wo
von die Kreditbank durchschnittlich 5,40/o zu zahlen 
hatte, während den Restbetrag von durchschnittlich 
3,60/o der Produzent cl i r e kt an Münemann bzw. 
den Geldgeber als sogen. Zinsauffüllung zu leisten 
hatte. Die den Kredit an den Produzenten ·~!c!en':!i 
cbende Bank verlangte ihrerseits einen Betrag, der 
sich zwischen ·9,5 und 11,5°/o bewegte, während sie 
fi.ir die Refinanzierung nur 5,40/o zu zahlen hatte. 
Die Kveditkosten, die der Filmunternehmer insg;e
samt zu tragen hatte, waren also: 

11/20/o über Lombardsatz 
(50/o + 1,50/o) 6,50/o 

1/uO/o Kreditprovision 
(monatlich) 2 O/o 

10/o Umsatzprovision 1 O/o 

zu zahlen an kreditgebende 
Bank 9,50/o 

Geldgeber erhielt davon 5,40/o 

3,60/o Z~nsauffüllung 
Geldgeber erhielt davon 

40/o Courtage an Refinanzier 4,00/o 
vom Produzenten ins-

gesamt zu zahlen . 17,10/o 
Geldgeber erhielt davon . 9,0°/o 

Seit der Erhöhung cles Lombardsatzes (am 
27. Oktober 1950) von 5 auf 70/o erhöhten sich die 
Kreditkosten entsprechend um 20/o auf insgesamt 
190/o. Dazu kamen noch Üherarbeitungsgebühren der 
Fifi und der TU. in Höhe von insgesamt 11/2-20/o, so 
daß' die gesamten Kreditkosten sich um 200/o herum 
beliefen. 

In wenigen Fällen sind von den Banken mit 
Rücksicht auf die einbehaltene Mindestreserve noch 
höhere Sätze berechnet worcien. 



Anfänglich hatte das Finanzministerium keine 
Kenntnis von der H.efinanzierung und den dabei für 
den Produzenten entstehenden zusätzlichen Kredit
kosten (3,60/o Zinsauffüllung und 40/o Courtage), die 
der Produzent entweder aus den sogen. Handlungs
unkosten oder aus sonstigen privaten Mitteln auf
bripgen mußte. Als das Finanzministerium davon er
fuhr, griff ·es sofort ein (5. Oktober 1950) und beschied 
in seinen Bürgschaftsverträgen, Kreditkosten über 
140/o hinfort nicht mehr zu übernehmen. Dennoch 
war auch diese einschränkende Bestimmung z. T. 
wirkungslos. Die Verhältnisse waren stärker. So be
i.rugen z.B. bei dem Film „Talent zum Glück" der 
Venus Film Olga Tschechowa o. H. G. die gesamten 
Kreditkosten 20°/o (wie die TU. mit Schreiben vom 
J8. April 1952 an das Finanzministerium feststellte), 
obwohl die Bürgschaftserklärung die Kreditl$'.osten 
auf 150/o beschränkt hatte. 

Es war die Zeit der größten Kapitalknappheit 
und der Kreditrestriktionen. Durch die Notwendig
keit der zusätzlichen Refinanziemng waren die ge
samten Kreditkosten zweifellos überhöht. 

Vorpriifung der Filmvorhahen 

Der Vorgang der staatlichen Filmfinanzierung 
spielte sich folgendermaßen ab: 

Die Filmvorhaben wurden zunächst von der 
Geschäftsführung der Fifi und einer pl'i vaten Firma, 
der Tr·euhand-Union, deren sich die Fifi als Erfül
lungsgehilfe bediente, nach rechnerischen und be
triebs"ivirtschaftliche!1, im genannten F i l m b e i r a i: 
d er F i f i, der sich aus Vertretern der Großbanken, 
der P1·oduzenten, des Verleihs und des vVirtschafts
ministeriums zusammensetzte, nach dramaturgischen 
Gesichtspunkten und allgemeinen Erfolgsaussichten 
geprüft. Soweit die beantragten Filmvorhaben für 
bi.irgschaftswürdig erachtet wurden, gingen sie mit 
einer entsprechenden Empfehlung· an das vVirt
schaftsministerium weiter. So sehr nun im Filmbei
rat auch gesiebt worden war (die Zahl der zur Ver
bi.irg\.rng gewürdigten Manuskripte ist nur ein 
Bruchteil der dem Beirat angebotenen), so ist ande
rerseits aüch kein· Fall bekannt, in ·welchem der 
Vertreter des Wirtschaftsministeriums sich im Bei
rat einer positiven Haltung der anderen Bei·ratsmit
glieder widersetzt hätte .. Das Wirtschaftsministe
rium hat auch in allen Fällen, in denen der Beirat 
auf ..... „bürgschaftswi.irdig" erkannte, diese Emp
fehlung im gleichen Sinne an das Finanzministerium 
"weitergereicht, obwohl es in keiner Vi,T eise an di·c 
Haltung des Beirats gebunden war. 

Für die grundsätzliche Einstelh~ng des Wirt
schaftsministeriums mögen folgende Gedanken auf
scbluf:heich sein, die dem vorgelegten Bericht der 
Fifi entnommen sind, der von dem Sachbearheitel' 
des 'Wirtschaftsministeriums, Ministerialdirigent Dr. 
Zehler, mitverfaß.t wurde. 

Als die Bemühungen der Filmwidschaft ...... . 
ohne Erfolg blieben, muLHe sich ein Filmland wie 
Bayen1 ...... zwang·släufig zur InangTiffnahme von 
Nothilfemaßnahmen entschließen. Diese Maß.nah
men zielten vor allem darauf ab, eine einigennaflen 
hinreichende Beschäftigung für den Atelierbelrieb 
sicherzustellen und einer völligen Überfremdung 
des deutsd1en Filmmarktes entgegenzuwirken .... 
Da der öffentliche Haushalt Mittel fih eine För
derung der Filmwir.ischaft nicht vorsah, blieb da-
1* 

lnals nicht andres übl'lg, als die Krücke der Staats~ 
bürgschaft für Filmkredite. Die vorstehenden Aus
führungen dürften klargemacht haben, mit welchem 
iibermäfüg hohen Risiko die deutsche Filmwirt
sdrnft der Nachkriegszeit auch heute noch belastet 
ist. Die Yertreter der Regierung waren sich wohl 
bereits bei Inangriffnahme der ersten Nothilfe
maflnahmen im klaren, dafl die gewährten Bürg
schaften dieses Risiko auffangen müssen. Das Aus
m.afl der Inanspruchnahme des Staates, die als 
S u b v e n t i o n für die notleidende Filmindustrie 
anzusehen ist, war seinerzeit von niemandem zu 
überblicken oder vorauszusehen.· 

Die letzte Entscheidung, ob eine Bürgschafts
iibernalune ausgesprochen werden sollte oder nicht 
lag· beim .Finanzministerium. Dieses war an di~ 
Empfehlung· des vVirtschaftsministeriums nicht ge-
bunden. · 

Die· Verhältnisse bei clen V erleihfü·men 

Die Fifi und die Trenhand-Union-Wirtschafts
pl'iifungsgesellschaft m. b. H. (im folgenden TU. ge
nannt), die schon neben dem Filmbeirat mit der 
Vorprüfung der Bürgschaftswürdigkeit betraut ge
wesen waren, wurden nun, nach Übernahme der 
Bürgschaft seite11s des Finanzministeriums mit der 
Überwachung der Produktion und de·r 
R ü c k f ii h r u n g . d e r Ei n s p i e l e r g e b n i s s e 
beauftragt. Die Sicherungen, die sich das Finanz
ministerium vor Übernahme der Bürgschaften geben 
ließ - namentlich die sogenannten Garantien der 
Verleiher - waren so weitgehend, daß sie von den 
Kritikern der staatlichen Filmfinanzierung als „Kne
belungsverträge" bezeichnet wurden, und schon die 
·Frage gestellt werden kann, ob dadurch nicht gerade 
die bessereu Produzenten und ·Verleiher abge• 
schreckt un~l weniger seriöse angezogen worden 
sind. Diese Annahme findet eine Stütze im Fifi
Bericht selbst. Dort heißt es auf Seite 16: · 

„Bei der Auswahl der Verleiher bestanden 
nocli besondere Schwierigkeiten. Einige an ~ 
erkannte Verleiher gingen aus grundsätz
lichen Erwägungen auf die Sicherungsbediil
gungen nicht ein." 

Da viele deutsche Verleiher damals keinen Wert 
auf neue deutsche Filme legten, da ihnen genügend 
Reprisen und ausländische Filme zur Verfügung 
standen, war die Auswahl unter den überhaupt noch 
in Frage kommenden Verleihern nicht mehr groß. 

Bei d.er Union-Film-Verleih GmbH. bestand an
fänglich eine gewisse per so n e 11 e Ver f 1 e c h
t u n g mit F i fi u n d T r e u h an d - U n i o n. Die 
Gesellschaft (Union) war am 31. August 1949 von. 
Fenn Rosemarie Kraemer mit dem Filmkaufmann 
Eckert ·gegründet worden. Beide Gesellschafter 
waren auch die Geschäftsführer der Gesellschaft. 
Syndikus wurde Dr. Kraemer, der mit RA. Kilchert 
zusammen damals eine Rechtsanwaltspraxis aus
Ubte. Am 3. Mai 1949 war die Treuhand-Union (Treu
ha nd-Wirtschaftspriifung G. m. b. H.) von Dr. Statt
miller, Kurt Milrath und D1'. Kraemer gegründet 
worden. Als Geschäftsführer waren 1950 eingetra
gen: Dipl.-Kaufmann Dr. Statüiüller und interimi
stisch auch RA. Kilchert. Sein Kanzleigenosse Dr. 
Kraemer war seit 1947 Chefsyndikus der BAVARIA
Filmkunst G. m. b. H. in Geiselgasteig und seit 
27. Appl 1950 Mitgesc:bü[tsföhrer der TU. 
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-Also: RA. Kr a e l1l er, Teilhaber des Rechts
anwaltsbüros Kraemer-Kilchert, Syndikus der Union
Film-Verleih G.m.b.H., Chefsyndikus der BA VARIA 
in Geiselgasteig und Gründer und Geschäftsführer 
der TU., Ehemann der Frau Rosemarie Kraemer, 
geb. Meyer, Gesellschafterin und Geschäftsführerin 
der Union-Film G.m.h.H. K i 1 eher t: Teilhaber des 
Rechtsanwaltsbüros Kraemer-Kilchert, interimistisch 
Geschäftsführer der TU. und seit Januar 1950 Ge-
schäftsführer der Fifi. .r 

Nach Gründung der Fifi am 4. Januar 1950 er
hielt die TU. durch den Geschäftsführer der Fifi, 
Kilchert, die Aufträge zur Überwachung der staats
verbürgten Kredite, da die Fifi diese ihr selbst 
satzungsmäßig zugedachte Aufgabe nicht ohne Er
weiterung durch Aufbau einer eigenen Über
wachungs-Abteilung durchführen konnte. Die Kanz
lei der RA. Kraemer-Kilchert war eine ausgespro
chene Film-Kanzlei. Ihre Mandanten erhielten über 
die beiden Anwälte gleichzeitig die Verbindung zur 
Fifi (Begutachtung bürgschaftswiirdiger Filme) und 
zur Union-Film-Verleih G.m.b.H. wie zur TU. (Über
wachung der von der Fifi begutachteten Filme) und 
schließlich zum Finanzministerium. So hat am 
24. Februar 1950 Kilchert in seiner Eigenschaft als 
Rechtsanwalt für seinen Mandai1ten Fedor Janas 
beim Finanzministerium Antrag auf Erteilung einer 
Bürgschaft gestellt und am 30. März 1950 auch 
385 000 DM für dessen ersten Film „Zwei in einem 
Anzug" verbürgt erhalten mit dem Ergebnis eines 
Verlustes von 287 590 DM für den Bayer. Staat. 

.. . Die an f ä n g 1 ich e Ver f l ·echt u n g zwi
- --scr;:;~11 den genannten Stellen wurde aber bald durch 

den Tod Dr. Kraemers, das Ausscheiden Kilcherts 
aus der TU. und durch den Eintritt von Dr. Jacoby 
und Wirtschaftsprüfe~ Draeger ii1 die TU. gelöst. 
Die Geschäftsverbindung mit dem Union-Film-Ver
leih hat dem Staat bis heute - ungeachtet der noch 
ausstehenden 1,5 Millionen nachträglichen Betriebs
kredites - 4 Millionen DM gekostet. Die Gesell
schaft hat von den Einspielergebnissen insgesamt 

· 681 883 DM vertragswidrig dem Staat vorenthalten. 
Ein Teil dieser Rückstände wurde später im Zuge 
der Sanierungsverhandlungen vom Staat gestundet. 

Die hohen Verluste sind nicht nur auf die 
1000/oige Verbiirgung der Produktionskosten, son
dern auch auf die mangelnde Organisation und das. 
Versagen bestimmter V e r l e i h f i r m e n zurück
zuführen. 

Für den Vertrieb der Filme und die Einspielung 
der Produktionskosten kam es ausschlaggebend auf 
die Güte und Leistungsfähigkeit der Verleihfirmen 
an. Die Kredit- und Vertrauenswürdigkeit des Ver
leihes ist für den Erfolg eines Filmes mindestens 
ebenso wichtig wie die des Produzenten. Dazu 
kommt, daß eine wirksame Überwachung des Ver
leihes naturgemäß schwerer ist als die der Pro
duktion. 

Die Auswahl.des Verleihers war allerdings zu
nächst Sache des Produzenten. Wenn er aber bei der 
Fifi um Begutachtung der Bürgschaftswürdigkeit 
seines· Vorhabens einkam, so konnte und mußte der 
Beirat auch Einfluß darauf nehmen, daß der Produ
zent einen geeigneten Verleih vorschlug, der auf 
Grund seiner Organisation und seiner finanziellen 

Leistungsfähigkeit f iir eine entsprechende Unterbrin
gung der Filme bei den Theatern und für die An
fertigung der erforder liehen Anzahl von Kopien 
sorgen konnte. Seine Bonität mußte auch deshalb 
vor Begutachtung der Bürgschaftswürdigkeit · ge
prüft werden, weil der Verleiher neben dem Pro
duzenten die Wechsel für die zu kreditierenden und 
staatlich zu verbürgenden Produktionskosten zu 
unterschreiben hatte. Er mußte auch durch die per
sönliche Zuverlässigkeit die Gewähr dafür bieten, 
daß er die von den Filmtheatern hereinkoliunenden 
Einspielergebnisse vertrags- und ordnungsgemäß 
abführte. 

Zur Überwachung der Produktion war die 
TU eingeschaltet. Hierzu ist folgendes zu sagen: Die 
Aushändigung der Kredit.e erfolgte nicht unmittel
bar en bloc an den Produzenten, sondern ,jeweils 
nach dem Fortschreiten der Dreharbeiten, bei Nach
weis der Notwendigkeit und nach Abzeichnung 
durch die TU. Es war daher fast in allen Fällen 
möglich, die aufgestellten Kostenvoranschläge ein
zuhalten. Auch waren die durchschnittlichen Kosten
sätze je Film von ungefähr 600 000 DM in An
betracht des 1800/oigen Teuerungsfaktors gegenüber 
der Vorkriegsproduktion als maßvoll zu bezeichnen. 

Anders war es mit der Überwachung des 
Eingangs der Eins pi e 1 er geb n iss e, mit 
welcher ebenfalls neben der Fifi die TU. beauftragt 
worden war. Die Fifi hatte nämlich im Einverständ
nis mit den zuständigen Ministerien mit dieser Auf
gabe ebenfalls die TU. beauftragt. Durch einen 
zwischen Fifi und den Produz.enten regelmäßig ab
geschlossenen Sicherungsvertrag, der vom Verleiher 
zu bestätigen war, waren die sogen. Produzenten
anteile der Einspielergebnisse auf ein der Ver
fügung der Fifi unterstehendes Sonderkonto einzu
zahlen. Die TU. hatte wohl die Überwachung, aber 
keine Verfügung über das Konto und auch keinerlei 
Exekutivrechte gegenüber Produzenten und Ver
leihern, wie sie der Fifi auf Grund des sogen. Siche
rungsvertrages zustanden. Erst im März 1951 ent
schloß sich der .Filmbeirat, die Exekutivrechte aus 
den Sicherungsverträgen der TU. zu übertragen. 

An und für sich war es durchaus gerechtfertigt;· 
daß die Fifi, die ja in erster Linie ein Finanzie
rungsinstitut sein sollte, und ihren Apparat möglichst 
klein halten wollte, davon Abstand nahm, eine 
eigene Überwachungsabteilung einzurichten und sich 
zu Überwachungszwecken einer Treuhandgesell
schaft bediente, ohne deswegen die Exekutivrechte 
aus den Verträgen gleich mitzuübertragen. So wie 
die Verhältnisse aber tatsächlich lagen, d. h. bei der 
"Art der Geschäftsführung der Fifi, entstand daraus 
ein für die ganze Überwachung n·a c h t e i 1 i g er 
Zustand. 

Bei der Abwicklung des Filmes „Aufruhr im 
Paradies" hatte die kreditgebende Bayer. Gemeinde
bank (mit Schreiben vom 9. März 1951 an die Fifi) 
sich über die mangelnde Überwachung seitens der 
TU. beschwert. Mit Schreiben vom 1.7. März 1951 ver
wahrte sich die TU. gegen diesen Vorwurf. Im wei
teren Verlauf der Angelegenheit richtete die TU. ein 
weiteres Schreiben an das Staatsministerium der 
Finanzen, aus welchem nebst seinen Anlagen her
:vorgeht, daß die TU. der Fifi s9hon am 28. Oktober 



1950 und wiederholte Male später gemeldet hatte, 
daß. der Verleiher Be j ö h r die Produzenten-Anteile 
nicht Ol'Clnungsgemäß. abführte, und die Fifi gebeten, 
dagegen Maßnahmen zu ergreifen, die von der Fif'i 
aber erst „mit einigen Monaten Verspätung" er
gTiffen wurden. 

Dem Einwand Kilcherts, daß. der damalige Ge
schäftsführer der TU., Dr. Stattmiller, unter dem 
Eindruck der Presse-Kampagne gegen die Fifi „in 
der ersten Aufwallung" zu weit gegangen sei, ist 
entgegenzuhalten, daf! auch Dr. Jacoby, der andere 
Geschäftsführer der TU. in der 18. Beiratssitzung 
am 19. März 1950 (laut Sitzungsprotpkoll) dahin
gehende noch schärfere Ausführungen gemacht hat, 
die ja dann auch dazu führten, daß. der Beirat die 
Exekuti>trechte der TU. übertrug. Herr Dr. Jacoby 
hatte damals gesagt: · 

„Es werde von der TU. als großer M an g e 1 
empfunden, dafl sie bisher keine Exekutive gehabt 
habe, sondern nur überwachend tätig sein konnte 
und sich auf Warnungen gegenüber der Fifi be
schränken mufüe. Die Fifi habe bisher auf solche 
Warnungen hin nicht scharf genug durchgegriffen, 
daher habe die TU. seit kurzem die Praxis einge
führt, die Durchschrift ihrer ·Warnungen an alle 
sonstig interessierten Stellen zu geben." 

Der Vorsitzende des Beirats, Dr. Henuner, be
streitet zwar - in seiner Entgeg·mrng vom 11. März 
1954' -, daß die Übertragung der Exekutivrechte 
auf die TU. zu dem Zweck erfolgt sei, einem organi
satorischen Mißstand abzuhelfen, er gibt aber zu, 
daß die Übertragung auf Grund der Ansicht erfolgt 
sei, daß die TU. „auf Grund ihrer überwachungs
ti:i.tigkeit genaueren Einblick in das Geschäftsge
baren der Produktions- und Verleihfirmen hatte und 
daher mit mehr Erfolg die Einhaltung der Ver
pflichtung zur ordnungsgemäßen Abführung der ein
gegangenen Einspielerg·ebnisse erzwingen könne". 

Eben derselbe Beiratsvorsitzende Dr. Hemmer 
hatte ja auch in der vorangegangenen Beiratssitzung 
am 5. März 1951 von der Notwendigkeit einer Bes
serung der 0 r g a n i s a t i o n der Fifi gesprochen. 
In der gleichen Sitzung wurde beschlossen, Kom
merzienrat Kraus als Verbindungsmann zwischen 
Beirat und Geschäftsführung einzuschalten und in 
der darauffolgenden der Beschluß gefaßt, die Exe
kutivrechte von der Fifi auf die TU. zu übertragen. 

Der Ausschuß kommt daher - auf Grund dieser· 
Feststellungen - zu dem Ergebnis, daß - so wie 
die Dinge lagen - die Trennung zwischen Üb er -
w a c h n n g und E x e k u t i v e , wobei die eine der 
Fifi, die andere der TU. zustand, sich für die 
Z w e c k e der Ü h e r w a c h u n g n a c h t e i 1 i g 
ausgewirkt hat. 

Bejöhr-Film· Verleih 

Die Aufgaben der Überwachung waren mit 
denen der Vorprüfung iii vielen Fälleii v~rknüpft; 
denn hatte ein Produzent oder Verleih bereits meh
rere. staatsverbürgte Filme in der Abwicklung, so 
muß.te das Ergebnis dieser Überwachung für die Be
urteilung der betreffenden Firmen bei der Vor
prüfung für neue Filmvorhaben als wesentliches 

Kriterium ihrer Bürgschaftswürdigkeit·heran·gezogen 
werden. Dies ist aber nicht immer g·eschehen. 

Bei der Abwicklung des Filmes „Zwei in einem 
Anzug", dem ersten Film der ganzen staatlichen 
Filmfinanzierung, der in Verlust geriet, bestanden 
schon im Oktober 1950 Anzeichen dafür, daß bei' 
dem Verleiher Be,jöhr aus den verschiedensten 
Gründen Schwierigkeiten eintreten wiirden. Am 
28. Oktober 1950 meldete auch bereits die TU. al.1 
die Fifi, daß. Bejöhr die Einspielergebnisse des Fil
mes „Aufruhr im Paradies" in vertragswidriger, 
Weise nicht abgefiihrt habe. Dies -\reranlaß.te das ·· 
kreditgebende Bankhaus Lenz zu besonderen Maß~' 
nahmen gegenüber Be,jöhr, darunter zur Heranzie· 
hung der Einspielergebnisse anderer ausländischer 
Filme, die Bejöhr im Verleih hatte, als zusätzliche~·.• 
Sicherheit und zur Einsetzung eines Filialleiters voli 
Bejöhr, des Herrn Ho n o 1 d, mit Inkasso-Vollmacht 
„an Stelle eines sonst einzusetzenden Kon:trolleurs", 
d. h. praktisch war er .der Kontrolleur,· man hatte· 
nur, wie Kilchert in seiner Vernehm1ing sagte, mit 
Rücksicht auf das Ansehen des Verleihs bei den 
Theaterbesitzern auf die Einsetzung eines „fremden 
Treuhänders verzichtet. um nicht den Eindruck zt1 
erwecken, als stehe ~lie Firma unter Kuratel". 
Später stellte sich heraus, daß dies doch notwendig 
wurde, da Herr Honold, wie Kilchert sagte, „nicht 
genügend unabhängig von Be,jöhr war". An Honolds 
Stelle wurde ein früherer UF A-Verleih-Chef, Herr 
Walter Hein, als „Treuhänder" eingesetzt. 

Die Besprechungen, laut ·denen einstweilen „ 

Herr Honold als Treuhänder eingesetzt wurde und .. 
laut denen Herr Bejöhr sich verpflichten mußte, 
Herrn Honold keine Weisungen mehr zu erteilen·· 
(wie Kilchert in seiner Vernehmung sagte), fanden 
am 13. und 14. Oktober 1950 im Beisein von RA. 
Kilchert im Bankhaus Lenz statt. Dennoch wurde 
am 23. Oktober 1950 vom Finanzministerium ein 
weiterer Film „Menschen ain Meer" staatsverhiirgt\ 
den Bejöhr im Verleih hatte, der dann auch ·mit 
575 000 DM in Verlust geriet, ohne daß das Ministe-· 
rium von der Fifi vorher gewarnt >Yorden wäre. Im 
Gegenteil, der Geschäftsführer der Fifi, RA. Kilche'rt,' 
hat sich am 22. November 1950 noch einmal für die 
Staatsverbiirgung eines Filmes mit Be,jöhr als Ver
leiher „Das Doppelleben des Herrn Bruggs" ver
wandt, ob-wohl inzwischen bei Bejöhr eine offene 
Liquiditätskrise eingetreten war und RA. Kilchert. 
aus den Besprechungen im Bankhaus Lenz schon· 
seit Oktober 1950 wußte, daß es sich bei Bejöhr 
niCht nur um eine vorübergehende Liquiditätskrise, 
sondern um eine echte' V e r t r a u e n s k r i s e han
delte. Kilchert macht dagegen geltend, daß der Be- . 
weis für dieses „angebliche w·issen" nicht er~ 
bracht sei. 

Der Untersuchungsausschuß steht demgegen
über auf dem Standpunkt, daß es als eine Ver
traui;mskrise bezeichnet werden muß., '''enn die · 
Gläubiger den Ang·estellten einer Firma mit unmit
telbaren Sondervollmachten einsetzen - wie es im 
Fall Be,jöhr geschehen ist- und den Inhaber ver
anlassen, sich zu verpflichten, diesem Treuhänder 
keine anderweitigen Weisungen zu erteilen. 

Kilchert macht weiter geltend, daß. er - im 
Falle „Bruggs" - sich nicht pflichtwidrig lllld ohne 
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Warnung für eine Staatsverhürgung verwandt habe, 
sondel'll daß er sich vorher mit dem Finanzmini
sterium über die Frage „unterhalten habe", ob trotz 
der Liquiditätskrise bei Bejöhr noch Staatshiirg
schaften für Filme, die in seinem Verleih ausge
wertet werden, erteilt werden könnten. 

Es ist 'richtig - insoweit ist RA. Kilchert zuzu
stimmen -, daß man Bedenken hatte. Ob diese Be
denken mehr vonseiten Kilcherts oder von seiten des 
Finanzministeriums kamen, ist heute, da es sich um 
eine rniindliche Besprechung handelte, nicht mehr 
mit Sicherheit festzustellen. Jedenfalls bestreitet 
Kilchert in seiner ausführlichen schriftlichen Ent
gegnung auf diesen Vorhalt nicht, sich für die 
Verbürgung des Films verwandt zu haben, indem er 
die ausweichende Formulierung gebraucht, sich 
„unterhalten zu haben". Er verwahrt sich auch 
gegen das Vorhandensein einer Vertrauenskrise bei 
Bejöhr und führt die, Gründe an, clie zu einer posi
tiven Beurteilung der Firma Bejöhr Anlaf! geboten 
hätten. 

Unter diesen ,,posiii v" zu bewerlencleu Gesichts
punkten führt Kilchert einmal einen von Bejölu 
erstellten günstigen Vermögenss!atus der Firma an, 
dem eine von ihm veranlaßte Prüfung der Firma 
durch die TU. folgte, die ebenfalls „kein durchaus 
ungünstiges Ergebnis" zeitigte. Des weiteren· argu
mentiert er mit der Erwägung. daß es gerade hei in 
Liquiditäts-Schwierigkeiten befindlichen Verleiheru 
manchmal geboten seiJJ kann, durch Zufühnrng wei
terer Filme das Ganze ·wieder floH zu machen. 

„Es war also zu erwägen, ob durch einen 
Stop und damit durch eine V crhinderung der 
Zuführung weiterer Filme die Auswertung 
der bisherigen Filme unterbunden werden 
dürfe oder ob versucht werden könne, durch 
Zuführung weiterer Filme die Voraussetzung 
für eine Behebung der zeitweiligen Liquidi
tätskrise zu schaffen." (Aussage RA. Kilchert.) 

Es ist dasselbe Argument, das Dr. Zehler ein
mal in einem ähnlichen Zusammenhang mit dem 
Terminus der „Lokomotive" bezeichnet hatte. Die
!'em grundsätzlich vielleicht nicht zu verkennenden 
Gesichtspunkt ist im Falle Bejöhr entgegenzuhalten, 
daß es sich ja nicht Jlllr um eine Liquiditätskrise 
handelte und daß Bejöhr bereits 8 staatsverbürgte 
Filme im Verleih hatte. 

Des weiteren behauptet Kilchert, daß eine Sa -
nie r u n g des Bejöhr-Verleihs durch Zufuhr aus
reichender Mittel möglich gewesen wäre und dafl im 
Januar 1.951 entsprechende Maßnahmen in Vorbe
reitung waren, die zu einem Erfolg hätten führen 
können, wenn nicht die Presse-Kampagne des Fe
bruar 1951 dazwischen gekommen wäre. Er schreibt 
in seiner Entgegnung wortwörtlich: 

„Diese Sanierungsverhandlungen erfuhren aller
dings eine schmerzliche Unterbrechung und Ver
zögerung, als die Presse-Kampagne im Februar 
1951 einsetzte und die Banken durch ständig un
kontrollierte Gerüchte üher Film-Skandale das 
Vertrauen und den Mut zu neuen Investitionen 
verloren." 

Auf Grund der Haltung, die damals die Banken 
einnahmen, und des Hinweises von Kilchert, dafl 
Wirtschafts- und Finanzministerium sich grundsätz
lich bereit erklärt hatten, die Sanierung zu unter-

si.litzen, darf mit. SicherheiL angenommen werden, 
daH es sich dabei aber um eine Sanierung auf Grund 
zusätzlicher Staatsbürgschaften gehandelt hätte. 

Als letztes Argument z1u Rechtfertigung seiner 
Bejöhr gegenüber eingenommenen positiven Hal
tung macht HA. Kilchert den Standpunkt geltend, 
daf! er - auch .nach Auffassung des Gerichtes -
nicht nur zur lnteresseffwahnrng gegenüber dem 
Staat, sondern auch gegenüber Produzenten und Ver
leiher auf Grund des abgeschlossenen Sicherungs
vertrages verpflichtet war: 

„Wie in dem übergebenen Urteil in Sachen Mer
kur-Filn;i auch hervorgehoben ist, darf keineswegs 
verkannt werden, daR nach der Rechtsprechung des 
Reichsgerichtes die Fifi auch die Verpflichtung hatfe, 
g·ewiHe Rücksicht auf die Vermögensinieressen des 
Produzenten und des Verleihers zu nehmen und 
sie nicht über den reinen Sicherungszweck hinaus 
zu beeinträchtigen." (Aussage Kilchert.) 

Der Ausschuß ist demgegenüber der Meinung, 
daß diese Auffassung Kilcherts nicht richtig ist, weil 
eine Ri.icksichtnahme auf Vermögensinteressen der 
Produzenten und Verleiher erst nach Erfüllung 
des Sichenmgsz1veckes in Frage kommen kann. 

Auch von den· anderen damals verantwortlichen 
Herren, Dr. Zehler und Dr. Hemmer, wird zur 
Rechtfertigung ihrer damaligen Haltung geltend ge
macht, clafl man gerade durch einen so guten Film, 
wie den „Das Doppelleben des Herrn Bruggs" 
glaubte, die Liquiditätskrise bei Bejöhr überwinden 
z11 können. 

Der An1:>sd111f! will sich an dieser SLelle darauf 
hc:>chriiukcn, die Dinge so darzusLelleu, wie sie sich 
abgespielt haben. Er fiihlt sich nur zu der Feststel
lung verpflichtet, daß die weitere Entwicklung der 
Dinge bei Bejöhr den vorn Filmbeirat und Ge
schäftsführung der Fifi geteilten 0 p tim i s m u s 
n i c h t gerecht f e r t i g t hat, obwohl man auch 
nach der notwendig gewordenen Treuhandschaft für 
Bejöhr (Miite Oktober J950) noch 2 weitere staats
verbürgte Filme ihm in Verleih gab, die mit einem 
Betrag von 1 322 000 DM zu Lasten des Staates zu
sätzlich in Verlust gerieten. 

Die Fa. Bejöhr hat insgesamt 507 :JOO DM von 
den von ihr vereinnahmten Geldern - trotz aller 
KonLrollmaHnahmen - z n w e n i g an den Staat ab
geführt, d. h. widerrechtlich anderweitig verwandt. 
Es ist dieselbe Firma Bcjöhr, wegen welcher sich das 
Finanzministerium in einem (bereits im Bericht des 
Kreditausschusses aufgeführten) Schreiben vom 
7. Februar J951 an die Fifi mit der eindringlichen 
Aufforderung wandte, die richtige Verwendung der 
Eingänge beim Verleih strenger zu überwachen. Die 
Firma Bejöhr hat insgesamt 9 staatsverbürgte Filme 
i11 Verleih bekommen (Anlage 2), die mit über 5 Mil
lionen DM zu Lasten des Staates in Anspn1ch ge
nommen wurden, wovon bis heute nur 230 000 DM 
wieder eingegangen sind. 

Union-Film-Verleih G.m.b.H. 

Im Zusammenhang mit den Verlusten bei Bejöhr 
wurde am 13. August 1951 durch Staaisvcrbiügung 
der Union - Film - Verleih G.m.b.H. über das 
Bankhaus Lenz & Co. ein Betriebskredit in Höhe von 
1,5 Millionen DM vermittelt über den Zweck der 
Kredithergabe liegen widersprechende Aussagen vor. 
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Während der Staatsminister der Finan'zen Zietsch 
auf eine Übernahme der Be,jöh~·-Filme und w e i -
t e i· e Auswertung derselben durch <len Union
Film-Verleih drängte, äußerte sich Staatssekretär 
Dr. Ringelmann in seiner Verüehmung vom 16, No
vember 1953 dahin, daß der Kr,edit zur F inan -
zier u n g neuer F i 1 m e bestimmt war, deren 
Herstellung zwischen Union-Film und verschiedenen 
Produzenten vereinbart war. Der Geschäftsführer 
des Union-Film-Verleihs, Herr Eckert, äuf!erfo sich 
am 24. Oktober 1951 wieder anders: 

„Es war praktisch eine Umschuldung', ~s war 
kein richtiger Kredit.. . Der Kredit diente 
auch zur Abdeckung unserer Schulden an die 
Lieferanten nach einem bestimmten Zahlungs
plan, der alle 4 Wochen neu eürnereicht und 
neu genehmigt wurde." 

Es muß als äußerst zweifelhaft ang·esehen wer
den, ob es zu verantworten war, dem bereits illi
quid gewordenen Union-Film-Verleih noch einen 
Kredit zu geben. Jedenfalls wurde die Bürgschaft 
im August 1953 seitens der Bank in Anspruch ge
nonunen. Die Bürgschaft war seitens des Finanz
rninisterituns ohne ,jede Vorpri.ifung durch den 
Beirat der Fifi und ohne Hinzuziehung de;r Treu
hand-Union-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilt 
worden. 

Dem Finanzministerium ist es dann gelungen, 
durch einen Vertrag der Gamma-Film-G.ni.b.H„ 
Frankfurt a. M. vom 1. September 1953, die alle Ge
sellschafteranteile des Union-Film~ Verleihs über
nahm und das Stammkapital von 30 000 DM auf 
1 000 000 DM erhöhte, eine Regelung zu treffen, die 
eine Rückzahlung des Kreclitbetrag·es ab 1. Septem
ber 1954 in fnlgender Weise vorsieht: 

Der Union-Film-Verleih verpflichtet sich, 2°/o 
seiner jeweiligen Brutto-Verleih-Einnahmen (ab
ziigl. Umsatzsteuer) und 100/o seines steuerpflichti
gen Gewinnes an den Staat abzuführen. Ab 1. Sep
tember 1957 ist die verbleibende Restschuld mit 30/o 
zu verzinsen. Zur Überwachung· der Geschäftsfüh
rung ist ein Verwaltungsrat zu bilden, dem ein Ver
treter des Finanzministeriums angehören muß. 

Die Einwilligung der Gamma-G.m.b.H. in diesen 
Vertrag war mit dem Verzicht des Staates auf da
mals bereits bestehende, aber als uneinbringlich an
zusehende Schuldverpflichtungen der Union-Film
Verleih-G.m.b.H. in Höhe von 3 509 406 DM ver
lrnnden. 

Imex~Verleih 

In Bezug auf die beiden durch den lmex-Verleih 
in Verlust geratenen staatsverbürgten Filme „Kron
juwelen" und „Glück aus Ohio" hatte der Bericht 
des Kreditausschusses schon folgendes ausgeführt: 

,Jn Sachen Im ex. wurde der Fifi im August 
1950 mitgeteilt, daH bei diesem Unternehmen grö
ßere Buchfälschungen vorgeko1=en waren. Ob
wohl diese Tatsache der Geschäftsführung der Fifi 
bekannt war, wurden weitere Filme zur Auswer
tung nach dort gegeben. Als man Herrn RA. Kil
chert diesbezüglich Vorhaltung·en machte, erklärte 
er, es hätte auf Grund der. Verträge keine Mög
lichkeit bestanden, die Filme nicht der Imex zu 
gehen, wenngleich er später erklärte, es wäre bes
ser g·ewesen, man hätte diese Filme nicht mehr 
dorthin gegeben." 
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Im staatsanwaltschaftlichen Ermittlung·sverfahren 
wurde insbesondere darauf hingewiesen, daH die 
Fifi die Hingabe der Filme hätte verweigern dür
fen, da nach Abschluß des Vertrages die Ver
mögenslage der Verleihfirma sich wesentlich verc 
schlechtert hatte (§ 321 BGB.)." 

Der Bericht des Kreditausschusses hatte daran 
die Schlußfolgerung geknüpft, daß Kilchert oft leicht
fertig gehandelt habe und es sehr in Frage gestellt 
bleibe, ob er wirklich der geeignete Mann war, als 
den man ihn empfohlen halte. 

Das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Er
mittlungen, das zwar mangels des Nachweises des 
Vorsatzes mit der Niederschlag·ung· .des Verfahrens 
endete, aber doch immerhin von einer f a h r 1 ä s - · 
s i g e.n Pflichtverletzung Kilcherts gesprochen hatte; 
wurde in dem im selben Fragenkomplex ergan
genen Beschluß des Landgerichts München I nicht· 
mehr aufrechterhalten. 

Siegel-Monopol-K.G. 

Eine andere Verleihfirma, die zu großen Ver-
/ 

lusten für den Staat beigetragen hat, war· die 
S i e g e 1 - Mon o p o 1 - K. G. 

Dr. Schelkopf, der Inhaber der Oska-Filmgesell
schaft, sagte bei seinen Vernehmungen a:us, daß sein 
Film „Servus Peter", für den ·der bayerische Staat 
mit 480 000 DM gebürgt hatte und mit de'mselben 
Betrag auch in Verlust geriet, von der Siegel-Mono-· 
pol-K.G. nur mit 2 Kopien gestartet worden sei. Die 
Verleihfirma wäre zwar eine alte gut renommierte 
Gesellschaft, aber nach dem Unfalltod des alten 
Chefs 1945 sei sie von Verwandten, darunter einem 
22jährigen Medizinstudenten, der sein Studium auf- ' · 

,'. ~{ 
gab und zum Film überging, w·eitergeführt worden. , 
Die Firma sei in Dresden gegründet und nach dem 
Tode des Gründers 1949 in der Westzone wieder ins ;·( 
Leb.en gerufen worden., . . ;:1·~, 

Sämtliche Filme, die Siegel-Monopol-KG. Üi <':· 
Verleih hatte, sind mit insgesamt 4360000 DM in „' 
Anspruch genonunen worden. 

Auch Siegel-Monopol-KG. hat Einspielergeb" 
nisse von 500 600 ·DM vertrag·swidrig dem Staat 
vorenthalten. 

Deutsch-Halienisc11e CO-Produktion 

Der Ausschuß fühlt si.ch verpflichtet, noch einen 
anderen Fall zu berichten, der nach seiner Auf
fassung zu einer e r n s t e n B e a n s t a n d u n g An
laß gibt. Der Filmproduzent Klagemann, damals 
Präsident des Produzentenverbandes, hatte in Vor
verhandlungen mit italienischen Stellen Maßnahmen 
für eine deutsch-italienische CO-Produktion einge- · 
leitet, von der man sich damals viel versprach. Die 
Frage der Biirgschaftsübernahme für den geplanten 
Film „Land der Sehnsucht" (ltalia terra di amore) 
w~nrde in der 10. Beiratssitzung vom 7. August 1950 
behandelt. Die Dreharbeiten für den deutschen Teil 
dieser Filmp_roduktion wurden daraufhin am 24. Au
gust 1950 schon in Angriff genommen. Unter dem 
6. September 1950 ersuchte aber das Bayer. Staats
ministerium der Finanzen die Bayer. Staatsbank um 
Prüfung der „rechtlichen Wirksamkeit" der Ver
träge und Garantien für den italienischen Teil der 
Filmherstellung (Anlage 5). Das Ergebnis dieser 
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Prüfung war, eine der Bedingungen für das Zu
standekommen der Bürgschaftsübernahme seit.ens 
des Bayerischen Staates für die Finanzierung des 
deutschen Teils. Der Prüfungsbericht, den die 
Staatsbank bereits am 16. September 1950 erstat
tete, war vorbehaltslos positiv (Anlage 6). 

Schon nach wenigen 'lv ochen stellte sich aber 
heraus, daß die Finanzier1mg ~on italienischer Seite 
nicht zustande kam. Auf Vorhalt des Unter
suchungsausschusses machte die Staatsbank geltend, 
sie habe nur die f o I' m a 1recht1 ich e Seite zu 
prüfen gehabt, nicht aber die materiellen bankmä
ßigen Verhältnisse (Bonität). Selbst wenn man diese 
Auffassung gelten lassen wollte, so läßt sich doch 
nicht in Abrede stellen, daf! auch von einer recht -
1 ich e n Wirksamkeit des Verleihvertrages und 
der Finanzierung in Italien nicht gesprochen werden 
konnte, wie der daraufhin nach Rom entsandte .Ver
trauensmann der Staatsbank, Dr. Most, feststellen 
mußte (Anlage 4). 

G r u' n d s ä t z 1 i c h ist zu beanstanden, daf! 
eine Finanzierung als gesichert angesehen ·wurde, 
der gar keine italienische Bankgarantie zugrunde 
lag, sondern nur die wohlmeinende, ziemlich all
gemein gehaltene Erklärung des Präsidenten des 
Italienischen Filmproduzentenverbandes (Anica), daf! 
die Banca del Lavoro die Finanzierung übernehmen 
würde (Anl. 3). Andererseits durfte das Staatsmini
.sierium der Finanzen füglicherweise das Vertrauen 
haben, daß die Staatsbank die verlangte Prüfung 
mit der Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit vor
nehmen würde, wie sie nicht nur der Sorgfalt des 
ordentlichen Kaufmanns, sondern auch dem beson
deren Treueverhältnis der Staatsbank zum Baye
risclrnn Staat entspricht. 

Aus den genannten Unterlagen geht eindeutig 
hervor, daß >von einer „rechtlichen Wirksamkeit" der 
Erklärung der Anica vom 18. August 1950 (Anl. 3 
und 4), die sie der italienischen Firma, die den Film 
herstellen sollte, der Campidoglio Film S. A. gege
ben hatte, in keiner Weise gesprochen werden 
konnte. Die Anica hatte damals nicht mehr den 
amtlichen Charakter, wie sie ihn im faschistischen 
Staat vor dem Kriege gehabt hatte. Ihre Erldärun
gen hatten wohl ein gewisses moralisches Gewicht, 
aber keine r echt s V e r b in d 1 i c h e Kraft. Dazu 
kam, daf! mangels einer konsularischen Vertretung 
Deutschlands damals eine evtl. Rechtsverfolgung 
kaum möglich gewesen wäre. . · 

Auch der von der Staatsbank geprüfte und als 
rechtlich wirksam erachtete Verleihvertrag zwischen 
Campidoglio Film S. A. und der Secolo Film erwies 
sich, wie Dr. Most an Ort und Stelle feststellen 
mußte, als kein Verleihvertrag „im streng recht
lichen Sinne" (Anlage 4). 

Wie weit die Banca del Lavoro in Rom davon 
entfernt war, die Finanzierung zu übernehmen, 
deren „rechtliche Wirksamkeit" die Staatsbank be
stätigt hatte, geht auch da'.raus hervor, daß selbst 
die nachträglich eingeleiteten Bemühl.mgen einer 
Ri.ickverbürgung - auch des italienischen Teils ~ 
durch den Bayer. Staat über die Bayer. Vereins
bank, die italienischen Banken nicht bewegen 
konnten, die erforderlichen Kredite (in Höhe von 
35 000 000 Lire) auszureichen. 

· Wenn die Siaatsbank zu ihrer Rechtfertigung 
dem heute entgegenhält, daf! die Italiener eben „ver
tragsbrüchig" geworden wären (Dr. Hemmer in 
seiner Vernehmung vor dem Ausschuß), so wider
spricht das den Feststellungen, die Dr. Most in Rom 
g·emacht hatte (s. Anlage 4). Die Staatsbank glaubt 
zwischen der „rechtlichen Wirksamkeit" und der 
„tatsächlichen Durchsetzbarkeit" der in den Ver
trägen festgelegten Ansprüche unterscheiden zu 
können und zu müssen (Schreiben der Staatsbank 
vom 14. November 1953 an das Finanzministerium), 
während das Finanzministerium (lt. Schreiben des
selben vom 17. Dezember 1953 an den Ausschuß.) 
diese Unterscheidung nicht gekannt hatte. Das 
Schreiben lautet: 

.,Die Bayer. Staatsbank unterscheidet in ihrem 
Schreiben vom 14. November 1953 zwischen der 
Prüfung der rechtlichen Wirksamkeit der Garantie
erklärung, des Verleihvert.rages usw. und der Mög-

. lichkeit der rechtlichen Durchs·etzbarkeit der ver-· 
traglichen Ansprüche. Dem Staatsministerium war 
bisher nicht bekannt, daß diese Unterscheidung, die 
den Wert der Bestätigung berührt und mit der 
Bestätigun·g· der Frnge nach der Sicherstellung der 
Übertragung· der Einspielergebnisse schwer zu ver
einbaren ist, gemacht werden wollte. Nicht bekannt 
war auch, dafl, wie Dr. Most nach der übersandten 
vorläufig·en Feststellung des Ausschus.ses ausge
führt hat, der Verleihvertrag zwischen Campidoglio 
Film S. A. und der Secolo Film kein Verleihvertrag· 
,im streng rechtlichen Sinne' gewesen ist." 

Aus dieser Erklllrung des Finanzministeriums 
geht hervor, daß Auftraggeber und Auftragnehmer 
des Gutachtens über das, was mit dem Gutachten 
bezweckt werden sollte, nicht ein und derselben An
sicht ,.Varen und sind. 

Wenn nun schon dem Finanzministerium der 
Vorwurf nicht erspart bleiben kann, seine Frage
stellung auf die rechtliche Seite beschränkt und kein 
umfassenderes Gutachten - in dieser wichtigen 
Frage - angefordert zu haben, das auch· die all
rneinen und bankmäßigen Verhältnisse ausdrücklich 
mit eingeschlossen hätte, so bleibt immer noch ein 
wesentlicher Unterschied zwischen dem, was das 
Ministerium mit dem ersuchten Gutachten wollte 
und was selbst bei einer - zugunsten der Staats
bank -'-- engen Auslegung des gegebenen Auftrags 
sich als Inhalt ergibt und dem, was die Staatsban.k 
,nach ihren Erklärungen darunter verstehen zu müs
sen glaubte. Denn selbst aus dem etwas formalen 
Wortlaut des Auftrags, wie ihn das Ministerium · 
stellte, der nach der rechtlichen Wirksamkeit 
fragte, was wohl mit Fug und Recht mit der recht
lichen Du r c h s et z b a r k e i t gleichgesetzt werden 
muß, war zweifellos zu verstehen, daß das Mini
sterium mehr wollte als eine rein formale Rechts
prüfung, sondern auch die Beurteilung der Frage, 
wie die Ansprüche bei einer evtl. Nichterfüllung 
praktisch gelt.end gemacht werden könnten, d. h. es 
war keine Frage in den leeren Raum, wie sie 
ein Lehrer einem rechtsbeflissenen Schüler stellen 
könnte, sondern eine im Bezug auf die konkrete 
Situation. · 

Der Ausschuß fühlt sich auch nicht berechtigt, 
dem Ministerium eine andere Auffassung in dieser 
Hinsicht bei der Erteilung des Gutachtens zu unter
stellen. Die Staatsbank wendet dagegen ein, daß sie 
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die Erstellung eines solchen ver bin cl 1 ich e n 
Gutachtens hätte ablelrnen müssen, weil sie dazu 
nicht imstande gewesen wäre. Die daraus seitens 
der Staatsbank gezogenen Folgerungen sind nicht 
überzeugend. Sie sclneibt in ihrer Stellungnahme 
vom 23. März 1954: 

„Es ist unter hankmäfligen Gesichtspunkten be
trachtet ein ungew·öhnlicher Vorgang, claR demnach 
ein an der Sache unheteilig·tes Institut eine Tätig·
keit entfalten und damit eine Verantwortung dem 
Bürg·en geg·enüber übernehmen sollle. Ohne jeden 
Zweifel hätte jedes andere Kreditinstitut in dieser 
Lage es abg·elelrnt, die ihm durch die Bürgschaft 
auferleg·te Prüfung vorzunehmen. Die Bayer. Staats
bank konnte und wollte aber in ihrer Eigenschaft 
als Hausbank des Bayer. Staates und da ihr das 
Jnte1·esse des Bayer. Staates an einer Förde -
r u ng der Filmwirtschaft bekannt war, die Über
nahme dieser Aufg·abe nicht ablehnen, obwohl sie 
sich dadurch mit einer Angeleg·enheit befassen 
nmRte, an der sie selbst, völlig uninteressiert war. 
Schon hieraus ergibt sich, daR die gewiRermaRen 
aus Gefällig·keit übernommene Prüfung ..... . 
,ohne Obligo' durchgeführt wurde.". · 

Die Staatsbank vertritt also den Standpunkt, 
claß. es eine besondere Gefälligkeit von ihr gewesen 
sei, dem an der Förderung der Filmindustrie inter
essierten Staat mit diesem Gutachten zu dienen, das 
ohne irgendeinen Kommentar oder erläuternden 
Text den ·Wortlaut des gestellten Auftrags wort
wörtlich wiederholte. Der Ausschuß ist der Auffas
sung, daß die Staatsbank das Gutachten nicht hätte 
erstellen müssen, sondern ohne weiteres hätte ab
lehnen können. Es mutet schon wie Ironie an, wenn 
sie behauptet, mit diesem Gutachten dem Staat einen 
Gefallen erwiesen zu haben. 

Die Staatsbank vertritt zur Rechtfertigung ihres 
Gutachtens weiterhin den Standpunkt, daß die ge
J?ri.Hten Unterlagen nicht der Rechtswirksamkeit er
mangelt hätten und auch heute noch nicht ermangel
ten. Die seinerzeitigen Ausführungen von Dr. Most, 
die eine Rechtswirksamkeit verneinten, seien nicht 
immer ganz präzise formuliert gewesen und dahin 
auszulegen, daß er seinerzeit zu der Überzeugung 
kommen mußte, weder· auf dem Verhandlungswege 
noch auf dem Rechtswege den Z·weck seiner Reise, 
nämlich die alsbaldige Fertigstellung des Filmes er
reichen zu können. Die Bank geht dabei so weit, den 
Vorschlag zu machen, es solle jetzt nach Verlauf von 
4 Jahren der Versuch unternommen 'Werden, die 
Rechte in Italien geltend Zll mad1en und dem Aus
schuß nahezulegen, durch eine negative Beurteilung 
der „Rechte" dem Ergebnis eines Rechtsstreites nicht 
vorzugreifen und die Position des Klägers (das ist 
der Bayerische Staat) nicht unnötig zu schwächen. 

Der Ausschuß steht demgegenüber auf folgen
dem Standpunkt: 

L Das Rückgrat der damals vorgesehenen Fi
nanzierung der italienischen Version war die Er
klärung· der Anica an die Campidoglio Film S. A. 
Yom 18. August 1950, daß die Banca del Lavoro die 
Finanzierung übernehmen werde. Es war diesselbe 
Campidoglio, von der Most damals schon berichten 
mußte, daß sie nicht das Vertrauen der amtlichen 
Stellen genieße und ihr die Herstellung des Filmes 
entzogen werden müsse. 

Die Erklärung (Anlage 3) w:ar , sehr allgemein 
gehalten und in der Sprache des Geschäftsver1'-ehrs 
mehr als eine grundsätzliche Bereitschaft als eine . 
konkret bestimmte Zusage zu werten. Die Anic~t 
nun auf Grund dieser Erklärung nachträglich haft'
bar machen zu wollen, dürfte mehr als zweifelhaft 
sein, um so mehr, als Dr. Most, der ja das Gut,, 
achten der Staatsbank seinerzeit ausgearbeitet und 
wohl am meisten Einblick in die tatsächlichen Ver
hältnisse hatte, bei seiner Vernehmung am 30. J uiü 
1953 ausdrücklich erklärt hatte: „Eine Rechtsverfol
gung war nicht möglich." 

Vv enn eine solche auf Grund der V·eränclerten 
politischen ,Lage Deutschlands heute möglich ,sein 
sollte, so h~Üte das Staatsministerium der Finanzen 
von dieser Möglichkeit zweifello.s schon Gebnrnch 
gemacht. Jedenfalls kann der Ausschuß sich des~ 
wegen nicht davon abbringen lassen, die Ding·e so 
darzustellen, wie sie na.ch Lage der Akten, der 
Zeugenaussagen und einer gewissenhaften 'i~ ahr'.- · 
heitsfindung sich darstellen. · 

2. Die Staatsbank gibt selber zu (Seite 3 ihres 
Schreibens vom 23. März 1954), daß es sich um das· 
e1·si:e Filmvorhaben mit dem Aus 1 an d handelte 
und daß ein solches Vorhaben mit sehr viel weiter:: 
gehenden Resiken verbl.rnden war als eines, das 
lediglich in Deutschland zur Durchführung gelangte. 
Dieser Tatbestand wäre allen Beteiligten ersichtlich· 
gewesen und wegen der Chance, über Italien ·wiede:i: 
auf den Weltmarkt zu kommen, allseits bewußt in ' ' 
Kauf genommen worden. 

3. Die Staatsbank gibt an anderer Stelle (Seite 2 
des Schreibens vom 14 .. November 1953) selber zu, ' 
daß gegen die italienischen Stellen von deutsche.r 
Seite g e r ich t 1 ich vorzugehen bei der damaligen 
staats- und völkerrechtlichen. Stellung Deutschlands, · 
dessen Angehörige im Ausland noch keinen ausrei
chenden Rechtsschutz genössen, unmöglich gewesen 
wäre. 

4. Die Staatsbank gibt zur Klärung der tatsäch-. 
liehen Vorgänge im Herbst des Jahres 1950 selber 
zu, daß Dr. Most in seiner Eigenschaft als Sachbe
ai·beiter für Kredit- und Rechtsangelegenheiten auf 
dem Filmsektor die in Rede stehende Prüfung der 
rechtlichen Wirksamkeit vorgenommen habe und auf 
seine Veranlassung der Bericht, in Vertretung des 
damals abwesenden Staatsbankpräsidenten, von 
Oberfinanzdirektor Grathwohl unterzefohnet wor
den sei, der, wie er bei seiner VernehmmJ.g vor den1' 
Ausschuß darlegte, in die ganze Materie nicht ein
gearbeitet war„ · \ 

5. Der Ausschuß läßt es offen, ob eine Ha f ·~ 
tu n g gemäß § 676 BGB. gegenüber de1; Staatsbank 
geltend gemacht ·werden kann. Dazu wäre der Er
weis der wissentlichen Irreführung· notwendig·. Min
destens hätte aber das Staats'ministerium der Finan
zen nach Treu und Glauben von seiner Hausbank 
-- auch innerhalb des gegebenen Vv ortlautes der 
Auftrag·serteilung - einen Hinweis auf die Schwie
rigkeiten der italienischen Verhältnisse und der 
mangelnden Bankgarantie envarten dürfen, selbst 
auf die Gefahr hin, daß das Gutachten das eine oder· 
andere enthalten hätte, was dem Ministerium bereits 
bekannt war. 
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6. Es kann der Staatsbank nicht als' Entlastung 
dienen, daß sie vielleicht da von Kenntnis hatte, daH 
die Dreharbeiten. für die deutsche Version des Filmes 
bereits am 13. September 1950, also vor der Erstat
tung des Gutachtens durch die Staatsbank, schon be
endet worden waren. Der Produzent Klagemann 
hatte nämlich - in der Befürchtung, daß der Ein
tritt der Herbstwitterung ihm einen Strich durch die 
ganze Rechnung machen würde - auf die Bürg
schaftserteilung und Kreditausreichung nicht gewar
tet, sondern mit Atelierkrediten und Gagerrstundun
gen bereits zu drehen beg:onnen. 

Wenn der Produzent diesen Vorgriff auch auf 
e i g e n e G e f a h r unternahm, wie Kilchert sich in 
seiner Vernehmung äußerte, so beleuchtet dies doch 
in unmißverständlicher Weise den tatsächlichen Ab
lauf der Dinge. Denn es ist nicht leicht anzunehmen, 
daß das Finanzministerium, das doch die ganze 
Bürgschaftsaktion zur Förderung der Filmindustrie 
inauguiert hatte, einem Fihn, der bereits mit sämt
lichen Unkosten der Herstellung angelaufen war, 
nachträglich noch die Finanzgrundlage vorenthalten 
hätte. 

Der Ausschuß steht aber auf dem Standpunkt, 
daß dieser Gesichtspunkt die Gutachtertätigkeit der 
Staatsbank in keiner Weise berühren kann. Die 
Staatsbank hat auch von diesem Argument bislang 
an keiner Stelle Gebrauch gemacht. 

Ergebnis der Prüfung 

A. V e r a n t w o r t 1 i c h e P e r :; o n e n 

Die Beamten des Baverischen Staates, <lic in 
der damaligen Zeit mit d~r den Gegenstand der 
Unters,uchung bildenden Filmfinanzierung - jeder 
auf seinem Sektor - als Verantwortliche zu tun 
hatten, waren die Herren 

Ministerialrat Dr. Zeh 1 er im' Wirtschaftsmini
sterium (jetzt Ministerialdirigent), 

Ministerialrat Dr. F r·e u d 1 in g in:i Finanzmiüi
steri um (jetzt Ministerialdirigent), 

Minsterialdirektor Dr. Ringelmann im Fi
uanzministeri um (.jetzt Staatssekretär). 

Der Untersuchungsausschuß würde gegen die 
ihm obliegende Pflicht der Wahrheitsfindung und 
Objektivität verstoßen, wenn er verkennen und ver
schweigen würde, <laß es sich damals nicht nur um 
eine äußerst s c h wie r i g e, sondern auch um eine 
gänzlich neuartige Aufgabe gehandelt hatte, vor 
die die beiden Ministerien gestellt '\Taren, so daß 
lnan es den verantwortlichen Beamten' billigerweise 
nicht zur Last legen darf, wenn sie der Aufgabe -
zunächst - nicht ganz gewachsen waren. Die in der 
Öffentlichkeit gegen die TäÜgkeit der Fifi erhobenen 
Anwürfe bewegten sich in allgemeinen Vorwürfen 
und Ratschlägen. Wenn der Ausschuß - trotz ge
rechter Würdigung aller erschwerenden Umstände 
- sich zu Bea 11sta11 du 11ge11 veranlaßt sieht, 
so geschieht das auf Grund seiner eigenen Er
hebungen. 

1. Dr. Zehler, Leiter der Abt. Industrie im Wirt
schaftsministerium, war der Vertreter des Bayeri
schen Staates im Filmheirat der Fifi. Er hat als 
solcher im Beirat nicht den Einfluß ausgeübt, den 

er als der alleinige Vertreter des Staates, der 
ja der ausschließliche Risiko-Träger ·war, hätte aus
üben müssen. Er hat nach den Ausführungen des 
Geschäftsführers der Fifi, RA. Kilchert (7. Sitzung 
des Untersuchungsausschusses, S. J2), sich im Beirat 
sehr zu rück geh a 1 t e n und selber geäußert, 
daß er als Ministerialbeamter nicht sachverständig 
genug sei. 

Wenn er sich aber schon in d r a m a t u r g i -
s c h e n Fragen - auch nach seiner eigenen Aus
sage vor dem Ausschuß (2. Sitzung S. 21) - nicht 
sachverständig fühlte, so hätte er sein Augenmerk 
mehr auf die Seite der möglichen f inan z i e 1-
1 e n Siehe r u n g richten miissen, nachdem er ja 
nicht nur der Vertra'uensmann des vVirtschafts-, son
dern auch des Finanzministeriums im Beirat war. 

Die deutsch-italienische CO-Produktion (Land 
der Sehnsucht) darf hierfür als ein besonders krasser 
Fall angesehen werden, weil es sich hier nicht, wie 
in den meisten anderen Fällen, um eine Verleih- und 
Absatz k r i s e handelte, deren Eintritt sich erst 
sptite1: nach Verbürgung und Herstellung heraus
stellte, sondern um eine ausgesprochene P rod u k -
t i o n s k r i s e, d. h. es war unschwer vorauszu
sehen, daß hier ein unverantwortliches Risiko ein
gegangen wurde, solange die Finanzierung der ita
lienischen Version nicht in einwandfreier Weise 
durch eine erste Bankgarantie sichergestellt war. 

Wenn Dr. Zehler sich die finanziellen Interessen 
des Staates in dem Maße ztJ eigen gemacht ·hätte, 
wie er behauptet, es getan zu haben, so hätte hier 
seine besondere Sorgfalt einsetzen müssen. In dem 
von der Fifi-Geschäftsföhruug erstellten Arbeits
hogen war zwar unler vielem anderen der Hinweis 
enthalten: 

„Eine Auszahlung von Kreditbeträgen durch die 
Filmfinanzierungsgesellschaft erfolgt erst nach 
Nachweis, daß der vom italienischen Partner zu 
leisiende Teil der Herstellungskosten sichergesiellt 
ist." 

Dr. Zehler hätte sich aber damit nicht begnügen 
diirfen. ln seinem an das Finanzministerium gerich
teten Befi.irwortungsschreiben, dem der Arbeitsbogen 
der Fifi beilag, hätte er auf die Notwendigkeit einer 
h an km ä ß i gen Garantie für den italienischen 
Teil ausdrücklich hinweisen müssen, ehe iiberhaupt 
eine B ü r g s eh a f t s übernahm e seitens des 
Slaales in Frage kommen konnte. Dies ist aber nicht 
geschehen. Tm Gegenteil, er hat in seinem Befürwor
tungsschreihen neben einigen unwesentlichen oder 
selbstverständlichen Bedingungen, die erfüllt sein 
müßten, wie sie schematisch bei jedem Film verlangt 
w'urden, z.B. der, daH die Fifi bzw. TU: die über
waclnmg erhalten soll, nur auf die Eilbedürftigkeit 
der Angelegenheit hingewiesen, eine Forderung, die 
ihrer Natur nach eher dazu angetan war, mögliche 
Bedenken oder Vorbehalte - wenn auch nicht ge-
1·ade aufzuheben - so doch hintanzustellen. Denn 
eine wirkliche Siclierstellung hätte - ganz beson
ders bei den damaligen Verhältnissen - direkte 
Verhandlungen mit der Banca del Lavoro in Rom 
und wahrscheinlich die Entsendung eines Beauftrag
ten nach dort erfordert, was ohne einen gewissen 
Zeitverlust gar nicht möglich gewesen wäre. 

Die Bayerische Creditbank, die sich zu einer 
Beteiligung an der Finanzierung unter den gege-
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benen Umständen damals nicht entschliefkn konnte, 
:;chrieb am 4. November 1950 an die Fifi: 

„Wie der Rechtsunterfertigte bereits Ihrem sehr 
geehrten Herrn Dr. Kilchel't g·elegentlich der letz
ten Besprechung mitgeteilt hat, hat sich gezeigt, 
daß Herr Klag·emann bei der Finanzierung des 
Films ,Land der Sehnsucht' nicht mit der er -
f o r d er 1 i c h e n V o r s i c h t vorgegangen ist. 
Nach unserer 4-uffassung wäre es unter allen Um
ständen angebracht gewesen. die Finanzierung· auf 
italienischer Seite durch eine erste Bank -
g· a r u n t i e sicherzustellen." 

Diese Bedenken hat Dr. Zehler nicht g·ehabt. 
Diese für einen qualifizierten Beamten wie Dr. Zeh
le1· nicht ganz verständliche Haltung kann nur da~ 
mit erklärt werden, daß er sich in erster Linie als 
Vertreter des Wirtschaftsministeriums und nicht so 
sehr als Vertreter· des Finanzministeriums verant
wortlich fühlte. Dr. Zehler hat ja auch a 11 e vom 
Filnibeirat heförworteten Fihnvorhaben im g·leichen 
Sinne '\Veitergegeben, obwohl er an die Haltung des 

- Filmbeirats, die ja keinen amtlichen Charakter 
hatte, in keiner Weise gebunden war. Er hätte sich 
dessen bewn ßt sein müssen, daß seine Stellung
nahme das letzte Kriterium war, auf das sich das 
Finanzministerium stiitzen konnte, wemi es nicht 
einen zweiten Prüfungsapparat aufziehen wollte. 
Dr. Zehlers allzu s c h e 111 a t i s c h es Verfahren in 
dieser Hinsicht ist mit daran schuld, daß sieh in 
Produzentenkreisen die Auffassung verstärken 
konnte, mit dem Beiratsbeschluß sei die Bürgschaft 
so gut wie perfekt und daher in vielen Fällen mit 
den D r eh a r b e i t e n begonnen wurde, wie auch 
im Falle des Filmes „Land der Sehnsucht", ohne die 
tatsächliche Biirgschaftserteilung des Finanzmini
ste:riums abzuwarten. Wenn die Produzenten. das 
anch auf eigene Gefahr getan haben - denn das 
.Finanzministerium war formal noch immer frei -
p r a k t i s c h war es doch eben so, daß mit dem 
Beiratsbeschluß der Film als verbürgt gelten konnte. 
E1: ist ,ja auch kein einziger Fall eingetreten, in 
welchem das Finanzministerium der Empfehlung des 
Filmbeirats niCht entsprochen hätte. 

Dr. Zehler hätie auch als Mitglied des Beirats, 
der ja doch eine A t1 f s i c h t s p f 1 i c h t gegenüber 
der Geschäftsführung hatte, davon als Interessen
wahrer des Staates Gebrauch machen müssen und 
sich nicht darauf beschränken dUrfen, jegliche An
griffe, die gegen dieselbe erhoben wurden, abzu
wehren. Denn daß das Bedürfnis nach einer engeren 
Zusanunenarbeit zwischen Beirat und Geschäftsfüh
rung der Fifi bestand, beweist die eh\Tas verspätet 
zu diesem Zweck erfolgte Einsetzung des Henn 
Kommerzienrat Kraus. 

Wenn Dr. Zehler sich deingegenüber darauf be
ruft, er habe, als Anfang 1951 gegen die Fifi Vor
würfe wegen Unregelmäßigkeiten erhoben 'wurden, 
sofort bei der Ge!ieralstaatsanwaltschaft - Zentral
stelle zur Bekämpfung von Korruption - verlangt, 
daß diesem Vorwurf mit allem Nachdruck und mit 
jeder Beschleunigung nachgegangen wird, so ist das 
eine Selbstverständlichkeit, um so mehr, als RA. 
Kilchert von sich aus schon die Absicht hatte, Be
leidigungsklage wegen des gegen ihn erhobenen 
Vorwurfs der Bestechlichkeit zu stellen. 
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Aus diesem Einwand geht hervor, daß Dr. Zehle'r 
seine· Aufsichtspflichten auf den engen Bereich ge
richllich nachweisbarer strafbarer Tatbestände be
schränki: gesehen hat. Der Ausschufl ist aber der 
Auffassung, daß' die Aufgaben Dr. Zehlers als des · 
einzigen Vertreters der Staatsbelange im Beirat 
wesentlich weitergehenclere waren. Denn daß es· in 
der Geschäftsführung der Fif'i manches· zu bean
standen gah, was mit strafbaren Tatbeständen des
wegen noch nichts zu tun hat, geht aus den - 'Nenn 
mich sehr knapp gehaltenen - Protokollen ,der Bei
ratssitzungen hervor:' 

a) Die Beschwerden der TU. über den mangelnden 
Gebrauch, den die Fil'i von den ihr zustehenden 
Ex e k u l i v recht e n gegenüber denjenigen Fir
men mache, deren Säurnig·keit die TU. ihr bereits 
gemeldet hatte (siehe Abschnitt „Überwachung"). 

]~) Beschwerde der TU. vom 5. März J 951, g·erichtet an 
das Finanzministerium darüber, da[l die Vor p r ü -
f u n g s berichte der TU. dem Fifi-Beirat nie-· 
mals vorg·elegt werden. 

c) Der Vorsitzende des Beirats, Dr. Hemmer, rügt in 
· der Sitzung vom 5. Februar 1951 die U n v o 11-
s t ä n d i g k e i t, mm1g·elnde Prfü;ision und ver
spätete Vorlage der Niederschriften der .iewf:)ilig 
letzten Sitzung·. Aus einer Durchsicht der Niedere 
sch dften geht hervor, clnß dieselben seitdem aus
führlicher gehalten wurden. 

d) Dr. I-Iemmer fordert in der Sitzung· vom 5. März 
'1951 eine bessere Zusammenarbeit zwischen Beirat 
und Geschäftsführung. Bestallung von Kommerzien
rat Kraus. 

e) Die rechtliche Stellung v911 RA. Kild1ert in seiner 
Eigenschaft als Anwalt von Eilmfirrnen einerseits 
und Geschäftsführer der Fifi andererseits war nicht 
einwandfrei g·eklärt. Es ist richtig·: Kilchert konnte 
nicht_ zugemutet werden, seine Kanzlei zug~msten· 
einer Tätigkeit aufzugeben, deren Fortbestand von „ 

vornehereiii schon ungewiß erschien. Er hat sich 
daher in seiner Kanzlei von seinem Mitarbeiter 
vertreten lassen, weil er praktisch schon gar nicht 
die Zeit fand, sich um seine eigene Kanzlei auch 
noch zu kümmern. Es lag aber kein Vertrag oder 
sonstige Vereinbarüng vor, die ihm eine persön
lic)ie Betätigung in seiner Kanzlei als Filmanwalt · 
unterbunden hätte. 

Weder aus den Niederschriften der Beirats
sitzungen noch aus irgendwelchen Zeugenverneh
mungen geht hervor, daß Dr. Zehler zu diesen 
Fragen irgendwie entscheidend Stellung genomme1i 
hätte. Er hat auch in seiner eigenen Vernehmung 
diese Dinge mit keinem \Vort erwähnt. 

Der UntersuchungsaussclrnG. sieht sich daher zu 
der Folgerung genötigt, daß Dr. Zehler die Bean
sl:andung der angeführten Mängel der Fifi-Geschäfts
führung als nicht im Bereich seiner Aufsichtspflich
ten liegend angesehen hat, da er sich in erster Linie 
zu einer g r o G. z ii g i gen F ö r cl er u n g der Film
wirtschaft berufen fühlte. Dies geht auch verschie
dentlich aus seinen Äußerungen hervor: 

„Es war für mich als Referent des Filmwesens 
im Wirtschaftsministerium oberste Pflicht, die Film
industrie, die nach dem Zusammenbruch von 1945 
völlig darniederlag, mit ganzer Kraft, auch mit 
Hilfe der Fifi zu fördern." (Stellungnahme Dr. Zeh
lers vorn 13. Mai 1954.) 

„Da kann ich Ihnen zum Schlu[l auch noch etwas 
sagen - das hat auch Staatssekretär Ringelmann 
zu mir gesagt - in g r o ß e n Sachen wird es wahr-
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srheinlich nicht ohne Subven tioneu abgehen ... Ein 
gewisses Etwas muß. man dem Film geben. Wir 
könnten es, wenn wir die Möglichkeit hätten, jähr
lich einen Etat von 8 Millionen einzubringen. Aber 
zu glauben, aus den Biirg·srhaften nicht in An
spruch genommen zu werden, das von einem voll
kommen atomisierten Wirtschaftszweig zu erwar
ten, ist ausgeschlossen ... " (Vernehmung vom 
8. Juni 1953.) 

Es muß. als ein offensichtlicher Mangel angesehen 
werden, daß. im Beirat der Fifi kein eigener 
V e r trete r des Finanzministeriums sich befand. 
Die Einwände, die Dr. Ringelmann (in seiner Ver
rnihmung am 16. November 1953) dagegen vorge
bracht hat, sind sehr wenig überzeugend: 

„Ich war damit einverstanden, daß. nur der Ver
ireter des Wirtschaftsministeriums hineinkam, da 
die Fifi mit ihrem Kapital nur wenig bei Bürg
schaften ausrichten konnie und weil es sich in der 
Hauptsache daraum handelte, einen Beirat zu bil
den, der die Bürg·schaften empfahl oder ablehnte." 

„Das Finanzministerium hatte kein Interesse da
ran, wes e n t l i c h in diesem Beirat vertreten zu 
sein, weil der Beirat hinsichtlich der Verbürgung 
p r a k t i s c h nichts mehr zu sagen hatte." 

„Wir wollten verhindern, daß unser Vertreter im 
Beirat gezwungen wurde, als Beiratsmitglied eine 
Stellungnahme abzugeben, sich aber nachher als 
Vertreter des Finanzministeriums sagen lassen zu' 
müssen, er handle nun im Gegensatz zu seinen Aus
führungen im Beirat. Darum haben wir Herrn 
Zehler in den Beirat entsandt." 

„Wir wollten im Ministerium keinen Statisten 
haben." 

Es ist nicht einzusehen, ·warum ausgerechnet der 
Vertreter des Finanzministeriums ein Statist hätte 

· sein müssen. Die Rolle der Referenten des Finanz
ministeriums in den Ausschüssen des Landtags be
weist das Gegenteil. Hier handelt ~~ sich keines·wegs 
um Statisten, die zu allem ja sagen. 

Dr. Ringelmann hat demnach auf eine unmittel
bare Vertretung seines Ministeriums im Beirat b e -
w u ß t verzichtet, weil er den Beschlüssen des Bei
rats keine praktische Bedeutung für die endgültige 
Verbürgung beimaß.. Die Erfahrung hat das gerade 
Gegenteil bewiesen. In keinem einzigen Fall sind 
die beiden Ministerien von der Empfehlung des 
Beirats abgewichen. 

2. Ministerialdirigent Dr. Freud 1 in g, da
mals Ministerialrat (Finanzministerium) war auf 
Grund der im Ausschuß getroffenen Feststellungen 
bemüht, durch Klärung von Zweifelsfragen die In
teressen des BayerisChen Staates bestmögliChst zu 
wahren. 

3. Staatssekretär Dr. Ringelmann, damals 
Ministerialdirektor, war der fiü 'die Filmfinanzie
rung maß.gebliche und verantwortliche Beamte des 
Finanzministeriums. Ihm ist der Vorwurf zu machen, 
daß. er auf Grund des Art. 82 der Verfassung, der 
der Regierung die Möglichkeit eimäumt, zu Lasten 
des Staates Bürg s c h a: ft e n bis zur Dauer eines 
Jahres auch ohne gesetzliChe ErmäChtigungen zu 
erteilen, si:ch nicht bemüfügt gefühlt hat, den Land -
t a g um eine g 1 o b a 1 e E r m ä c h t i g u n g für 
Filmbürg·schaften zu befragen, bevor er in ein Un
ternehmen (Filmbürgschaften) eingestiegen ist, von 
dem es sChon zu Beginn als äuß.erst unwahrscheinlich 

anzusehen war, daH es jeweils innerhalb eines 
Jahres abgewickelt werden könnle und von dem 
er selber in seiner Vernehmung zuge
s t a n d en h a t t e , daß man von vornehernin mit 
V e r 1 u s t e n rechnen muß.te und daß. es sich mehr 
oder weniger um S u b v e n t i o n e n handelte. 

Zur Bekräftigung der Tatsache, daß. man auch 
in manchen B an k k r e i s e n über die Möglichkeit 
der Abwicklung solcher Filmkredite innerhalb eines 
Jahres groß.e Skepsis hegte, mag ein Schreiben der 
Bayer. Creditbank vom 25. Oktober 1950 an die 
Fifi als Unterlage dienen. Die Bank schrieb: 

„Nach unseren Erfahrungen ist nicht damit zu 
rechnen, daß. die Einspielergebnisse derartig sind, 
daß innerhalb von 12 Monaten nach Kredithergabe 
die Kredite zurückgezahlt sind, so daß ... " 

Die genannte Bank enthielt sich aus diesen 
, Gründen einer Beteiligung an den1 vorliegenden 

Filmvorhaben, weil sie vermeiden wollte, „daß. der 
Staat aus öffentlichen Geldern Verluste decken 
muß.''. Bei der Abwicklung eben desselben Filmes 
„Die fidele Tankstelle" sah sich der Staat nachher 
auch gezwungen (am 11. September 1951), die am 
6. September 1950 erteilte Bürgschaft bis zum 30. Juni 
1952, also auf 21 Monate, zu verlängern. 

Ebenso bei dem Film „Unvergängliches Licht", 
der am 6. Juli 1950 bis 15. September 1951 verbürgt, 
am 21. August 1951 bis 30. Juni 1952, also auf 
2 4 Mo n a t e prolongiert wurde. Il)anspruclmahme 
am 15. März 1952: 940 000 DM. Desgleichen bei 
dem Film „Servus Peter", dessen Herstellungskosten 
in Höhe von 480 000 DM am 23. September 1950 
bis 30. September 1951 verbürgt waren und am. 
22. Oktober 1951 bis zum 30. Juni 1952, also auf 
2 1 Monate prolongiert wurden. Zu letzterer Pro
longation findet sich in dem Akt des Finanzministe
riums der handschriftliche Vermerk des Haushalts
referenten, Ministerialrat Dr. Barbarino: „Verlän
gerung wirtschaftlich zweckmäfüg und vertretbar, 
aber durch Art. 82 der Vf. nicht gedeckt". Auch 
dieser deutliche Hinweis seines Mitarbeiters hat Dr. 
Ringelmann nicht beeindruckt. 

Einen Beweis dafür, daß. sich der Staat - durch 
die Macht der Verhältnisse - schon sehr bald ge
zwungen sah, einer Erwägung der B ü r g s c h a f t s -
V er 1 ä n gerungen näherzutreten, bietet das 
Protokoll der 6. Sitzung des Filmbeirates vom 
12. Juli 1950. Dort wurde auf eine Besprechung hin
gewiesen, die zwischen RA. Kilchert und Staats
sekretär Dr. Ringelmann stattgefunden hatte, in 
welcher das Finanzministerium in Aussicht gestellt 
hatte, daq für den Spitzenbetrag der Kreditsumme, 
der 12 Monate nach Uraufführung noch nicht abge
deckt ist, die Bürgschaft bis zur Fälligkeit der Ga
rantiesumme (16 Monate) pro 1 o n giert wird. 

Es mag zugegeben werden, daß Dr. Ringelmann 
zu Beginn der ganzen Finanzierungsaktion einer 
r e i c h l i c h o p t im i s t i s c h e n Darstellung (hin
sichtlich der Einspieldauer der Produktionskosten) 
seitens des \Virtschaftsministeriums und der Banken 
erlegen ist, auf die er sich in seiner Entgegnung 
vom 14. Mai 1954 auch beruft. 

Damit kann aber keinesfalls entschuldigt wer
den, daß. er das Versäumte nicht sofort nachgeholt 
hat, als sich herausstellte, daß dieser anfängliche 
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Optimismus ganz und gar ungerechtfertigt war. Das 
war spätestens in der 2. Hälfte des Jahres 1950 der 
Fall. Noch weniger kann damit entschuldigt werden, 
daß er im Laufe des Jahres 1951 die oben genannten 
Prolongationen über ein Jahr hinaus getätigt hat, 
ohne den Landtag vorher zu befragen. 

Sein Einwand, die verspätete Bewilligung durch 
den Landtag (im 8. Sicherheitsleistung·sgesetz vom 
5. März 1952) hänge damit zusammen, daß bezüglich 
der üb r i g e n in diesem Gesetz behandelten Bürg
schaften längere Erhebungen erforderlich waren, 
kann nicht als stichhaltig anerkannt werden. Der 
Landtag hätte über die Filmbürgschaften auch ge
sondert befinden können, wie er es im 11. Sicher
heitsleistungsgesetz ·auch getan hat. 

B. Schlußfolgerungen 

1. Es ist 'richtig, daß. Filmbiirgschaf
ten geleistet "l·\Turden, um der nach 
dem Zusammenbruch von 19'*5 gänz
lich darniederliegenden deutschen 
F i l m i n d u s t r i e w i e d e r a u f z u h e 1 f e n. 

2. Es mußte bei einigermaßen kritischer Beurtei
lung der Gesamtlage von vornherein in Kauf ge
nommen werden, daß die Bürgschaften zum Teil 
in Anspruch genommen und damit V e r 1 u s t e 
eintreten würden. Daß diese Verluste höher wur
den, als man vielleicht ursprünglich erwartete, 
hängt nur zum Teil mit Umständen zusammen 
(ausländische Konkurrenz usw.), die von den ver
antwortlichen StelleR nicht zu vertreten sind. Die 

"Verluste sind in anderen Ländern auch einge
treten, jedoch nicht in dieser Höhe. 

3. Die großen Verluste sind durch das Versagen 
der V erleihfirmen B e j ö h r , S i e g e 1 , U n i o n 
und Im e X verursacht worden (Anl. 2). Das 
System der weitgehenden Sicherungen von Mil
lionenbeträgen durch Wechsel, Verleihgarantien 
usw. der Filmwirtschaft hat sich als eine Schein
sicherung erwiesen, insofern es sich in den 
meisten Fällen um Firmen mangelnder Bonität 
handelte. Die Firmen Bejöhr,. Siegel und Imex 
existieren nicht mehr und die von· ihnen über
nommenen Sicherungen sind wertlos geworden. 
Ein Fehler der ganzen Bürgschaftspolitik 'lag 
unter anderem darin, daß. man die Kriterien der 
Bürgschaftswürdigkeit mehr auf die mutmaßlichen 
Erfolgsaussichten des einzelnen F i 1 m vor -
hab e n s abstellte, als auf die Bonität des Pro
duzenten und des Ver 1 e i h s. Die Erfahmng 
zeigt aber, daß die Einspielergebnisse viel mehr 
von der Potenz des Verleihs abhingen als von 
der Beschaffenheit des ,jeweiligen Filmes. 

4. Die Ermittlungen des Ausschusses haben darüber 
hinaus aber auch ergeben, daß in einigen Fällen 
(bei den Filmvorhaben „Menschen am Meer", 
„Das Doppelleben des Herrn Bruggs" und „Land 
der Sehnsucht") Verluste zu vermeiden gewesen 
wären, wenn die von den Ministerien mit der In
teressenwahrung betrauten Personen und Stellen 
(in den beiden erstgenannten Fällen Rechtsan
walt Kilchert nnd Ministerialdirigent Dr. Zehler, 
im letzteren Falle die Bayer. Staatsbank) sich 
neben den Erwägungen der W i r t s c h a f t s -
fördern n g mit größerer Vorsicht und Gewis- · 
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senhaftigkeit auch die f in a n z i e 11 e n Interes
sen des Staates häi:ten a11gelegen sein lassen. 

5. Staatssekretär Dr. Ringelmann, (damals Mini
sterialdirektor) ist der Vorwurf zu machen, 
a) in f a h r 1 ä s s i g e r Handhabung der Bestim

mungen des Art. 82 der Ve1:fassung, ohne ge
setzliche Ermächtigung des Landtages, Bürg
schaften in Höhe ,von insgesamt 24 Milliouen 
DM zu Lasten des Staates übernommen zu 
haben, obwohl es von vornherein als zweifel-. 
haft anzusehen war, daß diese Bürgschaften · · 
innerhalb eines Jahres abgewickelt werden 
könnten; 

b) in mehrereu. Fällen e n t g e g e n dem Art. 82 
der Verfassung diese Bürgschaften über ein · 
Jahr hinaus verlängert zu haben, ohne den 
Landtag vorher oder unmittelbar danach um ·. 
eine gesetzliche Ermächtigung anzugehen; · 

c) in e i g e n m ä c h t i g e r Weise ein Risiko in, 
der genannten Höhe mit 1000/oiger VerbÜrgung. 
zu Lasten des Staates übernommen zu haben, 
obwohl von vornherein, auch nach seiner 
eigenen Aussage, mit einer Inanspruchnahme 
dieser Bürgschaften und damit verbundenen 
V e r l u s t e n gerechnet werden mußte; 

d) es bewußt unterlassen zu haben, in das für 
die Prüfung der Bürgschaftswürdigkeit der 
einzelnen Filmvorhaben damals zuständige 
Gremium, den Beirat der Fifi, einen eigenen 
Vertreter des F i n a n z m i n i s t e r i u m s als 
spezifischen Wahrer der finanziellen Interessen 
des Staates zu entsenden. 

6. Ministerialdirigent Dr. Z e hl er ist der Vorwurf 
zu machen, in seiner Eigenschaft als a 11 ein i g e i: 
Ver t r et er des Staates im Beirat der Fifi ,die 
finanziellen Belange des Staates gegenüber den· 
Erfordernissen der privaten Wirtschaftsförderung 
nicht hinreichend gewahrt zu haben. · 

7. Aus dem Sachverhalt der großen Verluste folgt, .· 
daß der Art. 82 der Bayer. Verfassung, nach· 
welchem Kreditgaben, Kreditnahmen und Sicher
heitsleistungen {also Bürgschaften) nur dam1 
einer Ermächtigung durch ein Gesetz bedürfen, 
wenn die damit eingegangenen Verpflichtungen 
sich über 1 Jahr erstrecken, sich als zu weit
maschig erweist. Der Art. 82 ist ein Erbstiick 
aller Verfassungen und entspricht den gesicherten 
ruhigen Verhältnissen früherer Zeiten, in denen ·· 
es durchaus angebracht war, daß kurzfristige · 
Sicherheitsleistungen, die sich im Zuge der allge
meinen Finanzverwaltung als notwendig erwie- ' 
sen, ohne Befragung des Parlaments von den 
Ministerien selbständig vorgenommen werdeü 
konnten. 

Heute liegen die Dinge ganz anders. In den 
modernen Staaten werden die Regierungen vor 
Probleme und Entscheidungen gestellt, die früher 
undenkbar gewesen ·wären. Es müssen zum Teil 
ganz neue vVege beschritten werden, die viel
leicht mit hohen Risiken verbunden und doch 
notwendig sind. In solchen Fällen ist es unbe
dingt erforderlich, daß der Landtag befragt wird, 
auch wenn die vom Staat eingegangene Ver-· 
pflichtung sich auf einen Zeitraum erstreckt, der 
zunächst nicht über 1 Jahr hinausgeht. 
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lm Falle der slaailichen Filmbii1·gschaflen war 
die Regierung nachlrtiglich doch gezwungen, die 
Bürgschaften zu verlängern und dann an den 
Landtag heranzutreten, zu einer Zeit, da derselbe 
eine echte Entscheidung gar nicht mehr fällen 
konnte, da das Risiko der Bürgschaftsübernahme 
längst eingetreten war. Die \Vahrheit des alten 
Spruches: „Bürgen heißt zahlen" hat sich in der 
ersten Epoche der Filmfinanzierung des Bayer. 
Staates in erschreckendem Maße bestätigt. Fiü 
die heutigen Verhältnisse ist Art. 82 zu weit ge
faßt. Um dies abzuändern, müßte durch einen Be
schluß des Landtags ein Ein v c r s t ä n d n i s 
zwischen Regierung und Parlament darüber er
zielt werden, <laß der Art. 82 wie folgt zu inter
pretieren sei: 

„Kreditgewährungen und Sicherheitsleistungen 
des Bayer. Staates bedürfen jedenfalls einer ge
setzlichen Ermächtigung, wenn sich nach dem 
Zweck des Kredites, der wirtschaftlichen Kraft und 
Zuverlässig·keit des Schuldners die Abwicklung in
nerhalb eines .Jahres nicht mit hinreichender 
Sicherheit erwarten lälH." 

Der Ausschuß hat dem Bericht bis zu den 
SchlufHolgerungen mit. Mehrheit zugestimmt. Die 
SchluBfolgernngen wurden von ihm einstimmig an
genommen. 

München , den 5. Augrnit 1954 

Der Vorsitzende: 
Bei er 

Anlage 1 -----
Verzeichnis der von dem Filmkredit-

U ntersuchungsa ussclmß vernommenen Personen 

1. Ministerialdirigent im Bayer. Wirtschaftsmini
sterium Dr.Zeh 1 er am 8. Juni, 21. September, 
28. September t 953. 

2. Filmverleiher Kurt Schor c h t am 10. Juni 
1953. 

3. Staatsbankdirektor Dr. Hemme r am 10. Juni, 
4. Dezember 1953 und 16. Febrmu· 1954. 

4. D r. J a c ob y, Geschäftsführer der Treuhand 
Union Gmbli„ am 12. Juni 1953. 

5. Ministerialdirigent im Bayer. Finanzministe
rium Dr. Freudling am 15. Juni, 6. Novem
ber 1953. 

6. Wirtschaftsprüfer Dr. Statt m i l l c r, früher 
Geschäftsführer der Treuhand Union, am 15. Juni 
1953. 

7. Rechist'lnwalt K i l c her t, Geschäftsführer der 
Film-Finanzierungs-GmbH. (Fifi), am 18. Juni, 
6. Juli, 26. Juli 1953 und 16. Februar 1954. 

8. Staalsbank-Syndikns Dr. Most am 30. Juni, 
27. Oktober 1953. 

9. Filmkaufmann Jacoh am II. Juli, 13. Juli 1953 
und 22. Januar 1954. 

rn. Frau Rosemarie Kr a e m er, Gesellschafterin 
und Geschäftsführerin der Union F'ilmverleih 
GmbH„ am 21. Juli 1953. 

11. Reg.-Ob.-Tnsp. im Bayer„Wirtschaftsministerium 
Besser am 25. Jnli, 19. Oktober 1953. 

12. FilrnprUc::luzent D r. S c h e 1 k o p f am 28. Sep
tember 1953. 

1;i. Kaufmann M ii n e man n am 5. Oktober, 4. De
zember 1953. 

14. Filmkaufmann und Filmwirtschaftler Sc h u 1 z e 
am 5. Oktober, 10. Oktober, 19. Oktober 1953. 

15. Filmproduzent Fedor Jan a s am 10. Oktober 
1953. 

16. Journalist Reich c am 10. Oktober 1953. 
17. Dipl.-Volkswirt Dr. Busch am 1.0. Oktober, 

27. Oktober 1953. 

18. Kaufmann Siege 1, Kommanditist der Siegel 
Monopol Film K. G., am. 24. Oktober 1953 und 
2(>. Januar 1954. 

19. F"ilmkanfmann Eckert, Griinder,Gesellschafter 
und Geschäftsführer der Union Film-Verleih 
GmbH„ am 24. Oktober 1953. 

20. Filmproduzent Eberhard Klage man n am 
24. Oktober 1953. 

21. 

24. 

Staatssekretär im Bayer. Finanzministerium Dr. 
Ringe 1 man n am 6. Oktober, 16. Oktober 
1953. 
Dr. Ru d o l p h, stell v. Vorstandsmitglied der 
Bayerischen Vereinsbank, am 4. Dezember 1953. 
Filmjournalist Alherl Sc h n c i der am 11. De
zember 1953. 

Alfred Ra ü s·c h e n b ach, Geschäftsführer des 
Verbands deutscher Filrnp1•oduzenlen, am 11. De
zernbei· t 953. 

25. Oberfinanzdi reldor G 1· a l h w oh l am 16. Fc
brun r 1954. 



Anlage 2 -----
Die 36 :Film.e, die von del' F i f i beal'beitet wur

den (davon 1 allerdings nur in der Überwachung, 
nicht in der Vorpriifung), ergeben, gegliedert nach 
Ver I e i h e n, folgendes Bild: 

Verleih- Anzahl Anzahl der Betrag der 
der Ver- lnansp.rnch- Inanspruch-

Firma biirgungen nahmen nahme 
DM 

Bejöhr 9 9 5 005 000.-
Siegel-Monopol 8 8 4 360 000.-
lJ nion 7 6 4063 000.-
lmex 2 2 l 113 000.-
Dietz 1 480 000.-
Diehl 2 
A.llianz 412348.-
A8tor 749 037.-
Unitas & K,opp " ,, 
Schorcht 
Cnilas 753 585.-

36 29 16 935 970.-

Aus obiger Aufstellung geht hervor, daß. außer 
den beiden Diehl - Märchen - Filmen, den 3 im 
Eigen-Verleih (Unitas & Kopp) herausgebrachten 
0 s t er m a y er - Filmen, 1 Georg-Witt-Film_ 1111 

Verleih Schorcht und 1 König-Film im 
Union-Verleih sämtliche über die Fifi gegangenen 
Filmvorhaben in Anspruch genommen wurden und 
mehr oder weniger mit ihrer ganzen Herstellungs
sunu~1e zu Lasten des Staates in Vel'll1st gerieten.· 

Tm wesentlichen sind diese hohen Verluste auf 
das Versagen der 3 Verleih-Firmen zurlickzufiih1·en, 
die mit insgesamt 24 Filmen bedacht waren, das ist 
Bejöhr, Siegel und Union. . 

1 

Nach dem Ausscheiden der Fifi, die mit der Ver-
bürgung des Filmes „Der letzte Schuß." am 13. Sep

. tember 1951 ihre Tätigkeit beschlossen hatte, bis 
zum Inkrafttreten der neuen Bürgschaftsregelung 
vom 3. Dezember 1951 wurden noch 5 weiter·e Filme 
verbürgt, von denen z·wei 

;,In München steht ein Hofbränhaus" mit 
668 209.- DM und 

„Drei Kavaliere" mit 395 880 DM 
in Anpruch genommen wurden. Der Gesamtbetrag 
_der in Anspruch genommenen Filme, so-..yeit sie in 
den Jahren 1950 und J95t verbürgt wurden, beläuft 
sich auf t8 224 000 DM. 

Anlage 3 -----
Aktennotiz Dr. Most vom 2. November 1950: 

„Die Associazione Nazionale Industrie Cine
matograficche ed Affini (Anica) hatte am JS. August 
1950 dem Produzenten gegenüber wörtlich erklärt: 

Wir bestätigen Ihnen, daß die selbständige Sek
tion der Filmkreditabteilung der Banca de] Lavoro 
die Durchführung der Finanzierung für die 
F' inan zier u n g des deutsch-italienischen Ge
meinschaftsfilms unter dem Titel „Land der Sehn
sucht" (Italia tena cl'amore), der von Ihnen auf 
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C!'und des Cemein8t:haflspruduktiousverlrng·es mil 
der Klagemann-Film, Mi.inchen, herg·estelll wird, 
für die italienische Seite übernimmt. 

Es ist vereinbart, daH die Finanzierung von sei
ten der italienischen Bank abhäng·ig ist von der 
t a t s ä c h 1 ich e n Gewährung des Kredites von 
seilen der deutschen Bank, dessen Nachweis von 
ihrer Partnerin der Klagemann-Film, München,· 
erbracht werden rnuH. 

gez. Eitel Monaco, Presiclente. 

Vemehmung von Dr·. Most: 

über denselben Sachverhalt hat He1:r Dr. Most 
bei seiner Vernehmung am 30. Juni 1.953 u. a. wie 

.folg!: ausgesagt: 
„Imrne1·hin war der alte Monaco, der Präsiden! 

der Filmkammer, eine Autorität mit amtlichem 
Stempel. Eine Rechts ver f-0 l g u n g war jedoch 
nicht möglich ... " 

Weiterhin antwortet er auf die Frage, ob ein~ 
fesl:e rechtliche Zusage gegeben war: 

„Eine Kreditzusage im Sinne einer ein k 1 a g -
baren Zusage g·ibt es auf der ganzen Welt 
n ich t. Eine solche lag nicht vor. Es lag nur eine'. 
E!'kläi·1rng· der amtlichen zuständigen italienischen 
Stellen vor, unterschrieben von dem Präsidenten 
Monaco, mit einem Stempel ... " 

Anlage 4 -------
Atennotiz vom 27. Oktober 1950, signiert Dr. Most: , 

„Der ·Unterzeichnete fand eine recht verfahrene 
Situation vor, die ]iauptsächlich chncl1 2 Momente be
dingt: war: 

1. ... 

2. Durch die TComplikationen, welche. dmch die 
Ausleg·ung des Schreibens der Anica 
vom 18. August 195 0 entstaJJden waren, ist 
gnrndsätzlich hervorzuheben, daß die Verhand- . 
l ungen ... dadurch erschwert sind, daH die Anica 
zwar einen halbamtlichen Charakter hat, daß sie 
aber im Gegensatz zu der Zeit vor dem Kriege 
jetzt - nur die Funktion einer Berufsorganisation 
ausübt ... Infolg·edessen ist es sehr schwer in einem ' 
Lande, in dem Deutschland vorläufig noch keine 
konsularische oder diplomatische Vertretung hat, 
das Terrain nach allen Seiten so zu sondieren, daß 
man in jedem Punkt k 1 a r sehen konnte. 

Es fanden unter Mitwirkung des Unterzeichneten 
zunächst Besprechungen mit Herrn Orta, Referen
ten im Ministerium dello Spettacollo, und dem Prä
sidenten der Anica, Herrn Monaco, statt. 

Beide Herren legten dar, daß die Erklärung der 
Anica vom 18. August 1950 keinerlei Ein
f 1 u ß a ti f d i e Erd s c h e i dun g d er Banca del 
Lavoro haJJen könnte. Zwar waren sich die Herren 
darüber klar, daß italienischerseits eine gewisse 
moralische Bindung eingegangen worden war ... 
Irgendwie im K 1 a g e weg e die Anica festz11)egen 
und dadurch etwa eine Finanzierungshilfe von mnt
lic:her Seite ... zu eneichen, erwies sich als a h so -
1 u t u n m ö g 1 i c h, und zwar sowohl aus prak
tischen wie auch aus recht 1 ich e n Gründen. 
D.ies wurde auch von Herrn Professor Advokat 
Ferrara, der als sehr .erfahrener Filmanwalt gilt 
und. internationales Ansehen g·eniellt - er ist auch 
bei den deutsch-italienischen Handelsvertrags-Be
sprechungen in Frankfurt kürzlich zugezogen wor
den - bestätigt. 
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Es folgt ntm der Bericht iiber weitere Verhancl
. lungen in Rom: 

„Herr Ferrara und der Unterzeichnete prüften die 
Abmachungen zwischen Camp i d o g 1 i o - F i 1 m 
und Sec o 1 o - F i 1 m (siehe Beilage 2!). Der in die
ser Angelegenheit vorliegende Schriftwechsel ist 
nicht eigentlich mit einem Verleihvertrag im 
s t r e n g r e c h t l ich e n Sinne abgeschlossen 
worden. 

Die recht 1 ich e Schwierigkeit liegt im fol
g·enden: Da die Campidoglio nicht das Vertrauen 
der amtlichen Stellen genießt, ist .es unumgänglich 
notwendig, ihr die weitere Produktion des Filmes 
zu entziehen. 

Anlage 5 

In der Bürg s c h a ft s erklär {1 n g des Baye
rischen Staatsministeriums der Finanzen vom 6. Sep
tember 1950 heiLH es auf Seite 3: 

„Die Bürgschaft wird unter folgenden Vor
aussetzungen übernommen: 

a) der Gesamtbetrag der Kredite darf den 
Betrag von 900 000 DM nichf übersteigen, 

b) die Verpflichtungen des Bayerischen' Staa
tes aus den Bürgschaftserklärungen enden 
spätestens am 15. September 19.51, 

c) 
d) die Bayerische Staatsbank prüft und 

bestätigt 4ie rechtliche Wirk
samkeit der Garantieerklärung, 
des Verleihvertrages, der Verträge über 
die Herstellung und den Vertrieb des Fil
mes in Italien und der Finanzier:\)pg der 
hierfür anfallenden Kosten, sowie die 
Sicherstellung der Übertragung der Ein-

e) 
f) 
g) 

spielergebnisse aus der italieniscben Ver
sion des Filmes zur Deckung der im Inland 
angefallenen Kosten, 

Anlage 6 

Der Pr ii "f u n g s b e'r ich t der Bayerischen 
Siaatsbank erfolgte, obwohl es sich um die Prüfung 
ausländischer Verträge handelte, bereits nach 10 Ta
gen am 16. September 1950. Er wiederholte in seinem 
wesentlichen Teil den Prüfungsauftrag wortwörtlich: 

„Die Filmfinanzierungsgesellschaft hat uns nach
stehende Verträge vorgelegt: 

Verleihvertrag zwischen der Union-Filni-Verleih
GmbH., München, und der Klagemann-Film-GmbH., 
München vom 28. August 1950 samt Zusatzvertrag 
vom 15. September 1950. 

Schreiben der Associazione Nazionale Industrie 
Cinematografiche ed Affini, Roma, vom 18. August 
1950 samt deutscher Übersetzung·. 

Verleihvertrag zwischen der Campicloglio-Film 
S.A. und der Secolo-Film, Roma, vom 24. Juli 1950. 

Begleitbrief der Campidoglio-Film S.A. an die 
Klag·emann-Film-GmbH. vom 20. Juli 1950 sowie 

Gemeinschaftsproduktionsvertrag zwischen der 
Campidoglio-Film, Roma, und der Klagemann-Film
GmbH., München, vom 5. Juni 1950. 

Wir haben diese Verträge geprüft und bestätigen 
die rechtliche Wirksamkeit der Garantieerklärung, 
des Verleihvertrages, der Verträge über die Her
siellung und den Vertrieb des Filmes in Italien und 
der Finanzi.erung der hierfür anfallenden Kosten, 
sowie die Sicherstellung der Übertragung der Ein
spielergebnisse aus der italienischen Version des 
Filmes zur Deckung der im Inland angefallenen 
Kosten." 
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